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Provinzial Gewerbe Ausſtellung.
Obwohl bereits recht zahlreiche Anmeldungen zur diesjäh-

rigen Gewerbe Ausſtellung eingegangen ſind, und die Friſt zu
Anmeldungen mit dem 1. d. M. abgelaufen iſt, ſo ſind wir
dennoch bereit, Anmeldungen bis ſpäteſtens zum 15. d. M. ent-
gegen zu nehmen.

Gegenſtände, welche ſpäter oder erſt bei der Einſendung
angemeldet werden ſollten, würden wir entweder zurückſchicken
müſſen, oder wir würden ihnen, falls noch Raum vorhanden
ſein ſollte, mindeſtens nicht den gewünſchten Platz im Ausſtel-
lungslokale anweiſen können.

Wir bemerken hierbei nochmals, daß Anmeldungs und
Einſendungs- Formulare in unſerm Bureau, Neue Ulrichsſtraße,

Nr. 7, in den Wochentagen von 8 12 und 2 6 Uhr zu
haben, und fur die auswärtigen Ausſteller bei den Koöniglichen
LandrathsAemtern dergleichen Formulare niedergelegt ſind. Die
Einſendung der angemeldeten Gegenſtände erfolgt vom 15. bis
31. d. Mts.

Magdeburg, den 1. Juli 1850.
Das Gewerbe-Ausſtellungs-Comités.

Deutſchland.
Halle, d. 11. Juli. Die große und edle Sache der

Herzogthümer Schleswig-Holſtein iſt jtzt allein auf die
Kraft ihrer muthigen und deuiſchgeſinnten Bewohner geſtellt.
Wie vor zwei Jahren dieſer Kraft aus allen Theilen Deutſch-
lands Verſtärkung zuwuchs, ſo wird heffentlich auch jetzt die
Bereitwilligkeit dazu, auch von hier aus, nicht fehlen. Wir
erbieten uns, alle zu dieſem Behufe an uns gelangende Bei-
träge ſicher zu befördern und werden ſpäter darüber Rechen-
ſchaft ablegen.

zig Thalern. Expedition des Couriers.

Halle, Freitag den 12. Juli

Eingegangen iſt bereits die Summe von funf

Berlin, d. 9. Juli.
ner heutigen ten Sitzung zunächſt und beſonders mit Jnſtruc-
tionen und Mittheilungen beſchaftigt geweſen, welche ſich auf
die Verhandlungen in Wien und Frankfurt über die allgemein

Das Fürſten Kollegium iſt in ſei-

deutſchen Verhältniſſe beziehen. Ein Cirkular- Schreiben und
eine dazu gehörige Denkſchrift in Betreff des mit Daänemark
abgeſchloſſenen Friedens Trakiats, welche von Seiten der preu
ßiſchen Regierung an alle deutſche Regierungen ergangen ſind,
wurden dem Fürſten-Kollegium zur Kenntnißnahme vorgelegt.
Mittheilungen des Miniſters Freiherrn v. Manteuffel über
die Entwurfe eines Auswanderungs- und eines allgemeinen
Wahlgeſetzes, ſo wie verſchiedene Anzeigen und Bemerkun-
gen einzelner Regierungen über die in Berathung befindlichen
Geſetz Entwurfe wegen der Heimaths-Berechtigung, der
Vollziehbarkeit rechtskräftiger Urtheile in allen
Unions-Staaten und der Gültigkeit öffentlicher Urkun-
den, waren dann Gegenſtand der Verhandlung. Endlich legte
der hanſeatiſche Bevollmaächtigte das ablehnende Erwiderungs
Schreiben des Senats der freien Stadt Bremen auf die be-
kannte hannoverſche Note vom 7. v. M. vor. (St.A.)

Berlin d. 10. Juli. Wir ſind in den Stand geſetzt,
in Bezug auf die erfolgte Kündigung des Handels und Schiff-
fahrts- Vertrages zwiſchen dem Zoll- Verein und Belgien vom
1. September 1844 Nachſtehendes mitzutheilen: Der Vertrag
war, nach Jnhalt des Artikel XXX., zunächſt auf eine Reihe
von ſechs Jahren geſchloſſen, vom 1. Januar 1845 an gerech-
net, alſo bis zum Ende des Jahres 1850. Zugleich war ver-
abredet, daß, wenn ſechs Monate vor Ablauf dieſer ſechsjährigen
Dauer von keiner Seite eine Kündigung erfolge, der Vertrag
von Jahr zu Jahr weiter gehen ſolle. Als hiernach zum 1.
Juli 1850 der Termin für die etwaige Kündigung des Ver-
trages herannahte, wurde eine ſorgſame Erwägung darüber ein-
geleitet, ob man den Vertrag unverändert könne fortbeſtehen
laſſen, oder welche Modificationen erforderlich ſeien. Es iſt
hierüber namentlich auch das Gutachten des Handels und Ge
werbe-Standes eingeholt worden. Nach dem Ergebniß dieſer
Berathungen erſchien es nicht thunlich, den Vertrag ohne Wei
teres nie bisher fortbeſtehen zu ſehen insbeſondere erſchien es
nicht zuläſſig, die im Artikel XIV. zu Gunſten des belgiſchen

Schwetſchke. Eiſens feſtgeſetzten Ausnahmen von den allgemeinen TarifSaätzen



des Zoll-Vereins unverändert fortdauern zu laſſen. Die Königl.
preußiſche Regierung gab dies der Königl. belgiſchen Regierung
offen zu erkennen, erklärte ſich aber zugleich, unter dem Vor
behalt der Zuſtimmung des geſammten ZollVereins, bereit, dem
Wunſche Belgiens wegen Fortdauer des Vertrages entgegenzu-
kommen, jedoch nur unter gewiſſen Modificationen, wohin na
mentlich gehörte, daß die bisherige Begünſtigung der Einfuhr des
belgiſchen Roheiſens auf die Hälfte reducirt und die Beguünſti
gung der Einfuhr des belgiſchen Stabeiſens aufgehoben werde;
im Falle Belgien dieſe Vorſchläge nicht annehmen wuürde, ſolle
der Vertrag als gekündigt angeſehen werden. Die Koöönigl. bel
giſche Regierung hat ſich unter den obwaltenden Umſtänden und
bei dem Werth, den Belgien auf ſeine Eiſeninduſtrie legt, für
jetzt außer Stande erklärt, auf jene Vorſchläge einzugehen, in
deß zugleich ihre volle Bereitwilligkeit zu erkennen gegeben, zum
Zwecke einer weiteren vertragsmaßigen Entwickelung der inter
nationalen Verkehrs- Beziehungen in Unterhandlung zu trelen.
Somit iſt der Vertrag vom 1. September 1844 dergeſtalt ge-
kündigt, daß derſelbe, wenn nicht eine anderweite Verſtändigung
eintreten ſollte, mit dem Schluſſe des Jahres 1850 zu Ende
gehen würde. Jndeß ſind bereits zum Zwecke einer anderweiten
Verſtandigung die Unterhandlungen eingeleitet; es iſt nicht nur
die Berathung darüber unter den Zoll- Vereins Regierungen er-
öffnet, ſondern auch die Königl. belgiſche Regierung eingeladen,
ihre Propoſitionen naher mitzutheilen; es ſteht zu hoffen, daß
es gelingen werde, vor dem Ablauf des Vertrages vom 1. Sep-
tember 1844 neue Abreden zu Stande kommen und damit das
gute freundnachbarliche Vernehwen, auf deſſen Fortdauer der
Zoll Ve ein eben ſo wie Belgien mit Recht großen Werth legt,
aufrecht erhalten zu ſehen. (St.-A.)

Die Nr. 28 der Geſetz-Sammlung enthält folgenden Aller-
höchſten Erlaß, betreffend die Grundzüge einer Gemeinde Ord-
nung für die evangeliſchen Kirchengemeinden der öſtlichen Pro-
vinzen und die Einſetzung des evangeliſchen Ober Kirchenraths
nebſt Reſſort-Reglement für die evangeliſche Kirchen-Verwaltung:

Auf den in Gemäßheit Meines Erlaſſes vom 26. Januar v. J. von
Jhnen und der Abtheilung des Miniſteriums der geiſtlichen Angelegenhei-
ten für die inneren evangeliſchen Kirchenſachen erſtatteten Bericht, ertheile
Jch hiedurch dem vorgelegten Entwurfe einer Gemeinde Ordnung für die
evangeliſchen Kirchen Gemeinden der öſtlichen Provinzen und den Behufs
der Einführung derſelben vorgeſchlagenen Maßregeln Meine Genehmi-
gung. Hiernächſt beſtimme Jch, daß die Abtheilung des Miniſteriums der
geiſtlichen Angelegenheiten für die inneren evangeliſchen Kirchenſachen, un
ter Beibehaltung der von ihr bisher ausgeübten und durch das anliegende
Reſſort-Reglement näher bezeichneten amtlichen Befugniſſe, in Zukunft die
Bezeichnung „„Evangeliſcher Ober-Kirchenrath“ führen ſoll. Es iſt Mein
Wille, daß die Einführung der Gemeinde Ordnung in den evangeliſchen
Kirchen Gemeinden der öſtlichen Provinzen nach den von Mir genehmig-
ten Grundſätzen unverzüglich angebahnt werde, und Jch beauftrage dem-
gemäß den evangeliſchen Ober Kirchenrath, in Vereinigung mit Jhnen,
das diesfalls Erforderliche ungeſäumt zu bewirken demnächſt aber über
die Begründung der weiteren Entwicklungsſtufen einer ſelbſtſtändigen evan
geliſchen Kirchen- Verfaſſung mit Jhnen ferneren gemeinſchaftlichen Bericht
zu erſtatten. Der gegenwärtige Erlaß iſt nebſt dem von Mir geneh-
migten Reſſort Reglement durch die Geſetz Sammlung zur öffentlichen
Kenntniß zu bringen.

Sansſouci, d. 29. Juni 1850. Friedrich Wilhelm.
v. Ladenberg.

An den Miniſter der geiſtlichen c. Angelegenheiten.
Ferner das folgende Reſſort-Reglement fur die evangeliſche

Kirchen-Verwaltung:
H. 1. Der evangeliſche Ober-Kirchenrath tritt an die Stelle der durch

den Allerhöchſten Erlaß vom 26. Januar v. J. mit der Leitung der inne
ren evangeliſchen Kirchenſachen beauftragten Abtheilung des Miniſteriums
der geiſtlichen Angelegenheiten. Es gehören mithin zum Reſſort deſſelben
folgende nach der Jnſtruction vom 23. October 1817, der Allerhöchſten
Ordre vom 31. December 1825 und der Verordnung vom 27. Juni 1845
S. 1 den Conſiſtorien überwieſene Angelegenheiten 1) das Synodalweſen
2) die Aufſicht über den Gottesdienſt in dogmatiſcher und liturgiſcher Be
ziehung die Aufſicht über den Religions- Unterricht nach Maßgabe des zur

Ausführung des Artikels 24 der Verfaſſungs Urkunde vom 31. Januar

Einweihung von Kirchen und der Einräumung von Kirchen zu anderen
als den ſtiftungsmäßigen Zwecken 3) die Aufſicht über das kirchliche Prü-
fungsweſen und die Vorbereitung zum geiſtlichen Stande, einſchließlich der
Aufſicht über das Prediger Seminar zu Wittenberg 4) die Beſchwerden
über Pfarrbeſetzungen und die Beſetzung niederer kirchlicher Aemter ſo
wie die Streitigkeiten über kirchliche Präſentations- und Wahlrechte, vor
behaltlich des Rechtsweges. Jn den Angelegenheiten des landesherrli-
chen Patronats verbleibt aber bis zur Herſtellung einer ſelbſtſtändigen Kir-
chen Verfaſſung das Recht der Entſcheidung dem Miniſter unter der in
S. 5 Nr. 5 u. 6 näher beſtimmten Mitwirkung des evangel. Ober Kirchen
rathes; 5) die Aufſicht über Ordination, Einführung und Vereidigung der
Geiſtlichen; 6) die Aufſicht und Disciplin über die Geiſtlichen; 7) die
Emiritirungs- Angelegenheiten die Verfügung über das Sterbe Quartal
und das Gnadenjahr, ſo weit dabei nicht die Staatsmittel in Anſpruch ge
nommen werden, ſo wie die vicariſche Verwaltung erledigter Aemter;
8) die Beſchwerden über Anmaßung oder Verweigerung pfarramtlicher
Handlungen Seitens evangeliſcher Geiſtlichen, die Ueberhebung von Stol
gebühren und die Streitigkeiten über Parochial-Berechtigungen 9) die
Beſtätigung der nicht für die Vermögens- Verwaltung beſtimmten niederen
Kirchenbedienten, insbeſondere der Presbyter und Gemeinde-Vertreter, wo
ſolche erfo derlich iſt; 10) die Ertheilung kirchlicher Dispenſationen; 11)
die Aufrechthaltung der Kirchenzucht innerhalb der landesgeſetzlichen Gren
zen 12) die KirchenViſitationen und die Beaufſichtigung der Pfarr und
der Superindentur-Archive. Jn allen vorſtehend bezeichneten Angelegen-
heiten übt der evangeliſche Ober Kirchenrath die Befugniſſe der höheren
Jnſtanz und das Recht der allgemeinen Anordnung innerhalb der beſtehen
den Geſetze und Verordnungen aus.

H. 2. Der evangeliſche Ober-Kirchenrath verwaltet die in S. 1 ge
nannten Sachen kollegialiſch. Er ſteht in direktem Verkehr mit den übri-
gen Behörden und berichtet unmittelbar an des Königs Majeſtät.
ſelbe hat jedoch General Verfügungen im Konzept, und Jmmediat Be
richte im Konzept und in der Reinſchrift dem Miniſter vorzulegen, welcher
auf der Reinſchrift vermerken wird, daß er davon Kenntniß genommen
habe. Sämmtliche Ausfertigungen ergehen unter der Firma: „der Evan-
geliſche Ober Kirchenrath“ und werden von dem Vorſitzenden allein voll
ozen.

S. 3. Dem Miniſter der geiſtlichen Angelegenheiten verbleibt bis zu
dem in der Allerhöchſten Ordre vom 26. Januar 1849 (Geſetzſammlung
S. 125) bezeichneten Zeitpunkte der Herſtellung einer ſelbſtſtändigen Kir-
chen Verfaſſung die höhere Verwaltung der gegenwärtig den Provinzial
Regierungen übertragenen äußeren Angelegenheiten der evangeliſchen Kir-
che, ſo wie die zur Zeit noch zu ſeiner verfaſſungsmäßigen Verantwortlich
keit gereichende Verwaltung und Verwendung der Staatsfonds, zu den
beſtimmten kirchlichen Zwecken. Jn erſterer Beziehung gehören zu dem
Reſſort des Miniſters folgende Angelegenheiten 1) die Regulirung des
Jnterimiſtikums in ſtreitigen Kirchen-, Pfarr und Küſter-Bauſachen
2) die Aufſicht über die Kirchenbücher 3) die Sorge für die Anlegung
und die Unterhaltung der Kirchhöfe; 4) die Aufſicht über das Vermögen
der dem landesherrlichen Patronat nicht unterworfenen Kirchen, kirchlichen
Stiftungen und Jnſtitute, ſo wie die Ausübung der landesherrlichen Auf-
ſichts und Verwaltungsrechte in Anſehung des Vermögens der dem lan-
desherrlichen Patronat unterworfenen Kirchen, kirchlichen Stiftungen und
Jnſtitute 5) die Ernennung oder Beſtätigung der für die Verwaltung
des kirchlichen Vermögens anzuſtellenden weltlichen Kirchenbedienten, ſo
wie die Aufſicht über deren amtliche und ſittliche Führung und die damit
verfaſſungsmäßig verbundenen Disziplinar-Befugniſſe.

H. 4. Jn den zu der Verwaltung des Miniſters gehörenden Fällen,
welche für den evangeliſchen Ober- Kirchenrath ein beſonderes Jntereſſe
darbieten, bleibt es dem Ermeſſen des Miniſters vorbehalten, demſelben
die ihm wünſchenswerthe Kenntniß zu gewähren, beziehentlich ſein Gut-
achten zu erfordern, ſo wie es dem Ober-Kirchenrathe vorbehalten ſein
ſoll, in ſolchen äußeren Angelegenheiten, von denen er eine weſentliche
Einwirkung auf die ihm übertragene Seite der kirchlichen Verwaltung an-
nehmen zu müſſen glaubt, Anträge an den Miniſter zu ſtellen.

J 5. Jn folgenden Fällen wird ein Zuſammenwirken des Miniſters
der geiſtlichen Angelegenheiten und des evangeliſchen Ober Kirchenraths
ſtattfinden 1) in den Angelegenheiten in denen nach der Verordnung
vom 27. Juni 1845 8 3 die Regierungen angewieſen ſind, ſich mit den
Konſiſtorien in Einvernehmen zu ſetzen, mithin wenn über das Vorhan-
denſein eines kirchlichen Bedürfniſſes oder die Abmeſſung ſeines Umfangs
Zweifel entſtehen, ingleichen wo es ſich um die Verwendung der bei der
Vermögens- Verwaltung einzelner Kirchen, kirchlichen Stiftungen und Jn-
ſtitute ſich ergebenden Ueberſchüſſe handelt 2) in den nach derſelben Ver
ordnung H. 5 zum gemeinſchaftlichen Reſſort der Regierungen und Kon
ſiſtorien gehörenden Angelegenheiten alſo: a) bei der Veränderung beſte-
hender oder Einführung neuer Stolgebühren und Taxen, bei der Ver
änderung beſtehender oder Bildung neuer Pfarrbezirke; 3) bei Anſtellun

1850 ergehenden Unterrichts Geſetzes, die Anordnung kirchlicher Feſte der
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lung der Direktoren und Lehrer am Prediger Seminar zu Wittenberg;
bei dem Antrage auf Ertheilung von Orden und Auszeichnungen an

Geiſtliche8 Ja der Bewilligung von Unterſtützungen an Geiſtliche aus den dazu
veſtimmten Fonds. Jn allen dieſen gemeinſchaftlich zu erledigenden Sachen

hat der evangeliſche Ober Kirchenrath den ihm reſſortmäßig gebührenden
Standpunkt in Beziehung auf die inneren Angelegenheiten der Kirche
I wahrzunehmen und zu vertreten.

z e e

See

S

e

des evangeliſchen Ober Kirchenraths und unter ausdrücklicher Erwähnung
dieſes Einverſtändniſſes.

dem Miniſter die Organiſation der Kirchengemeinden anzubahnen und das
zur Begründung einer ſelbſtſtändigen evangeliſchen Kirchen Verfaſſung wei
ter Erforderliche zu beantragen.

putirten zur zweiten Kammer fur den Wahlbezirk Halberſtadt

gen oder bei Anordnung kommiſſariſcher Beſchäftigungen in den Konſiſto
rien bei der Beſetzung erledigter Superintendenturen, ſo wie bei Anſtel

5) in den Angelegenheiten des landesherrlichen Patronats;

6. Jn den in H. 5 aufgeführten Fällen erfolgen die Entſcheidun
gen im Namen des Miniſters, nach vorgängig erklärtem Einverſtändniſſe

g. 7. Der evangeliſche Ober- Kirchenrath hat in Vereinigung mit

Bei der am 4. d. Mts. ſtattgehabten Neuwahl eines De-

iſt der Oberſtaatsanwalt Buchtemann in Naumburg mit 146
von 208 Stimmen wieder gewählt worden.

Potsdam, d. 9. Juli. Der Großherzog von Meck-
lenburg-Strelitz iſt auf Schloß Sansſouci eingetroffen.

Frankfurt a. M. d. 7. Juli. Der Friedens-
tractat iſt, dem Vernehmen nach, an die Bundes-Commiſ-
ſion zur Ratification gelangt. Ueber die Zuſtimmung dieſer
Behörde verlautet jedoch noch nichts. Jnzwiſchen ſoll Herr
von Harbou, der ſeit einiger Zeit hier verweilte, geſtern
Abend abgereiſ't ſein, um an den Höten von Darmſtadt, Karls-
ruhe, Stuttgart und München der Ratification entgegen zu
wirken. Das Urtheil über den Friedensſchluß verwandelt ſich
hier in ſchwere Anklage gegen die unionsfeindlichen Regierungen,
welche allein Preußen der Uebermacht zwingender Umſtände
Preis geben. Vielleicht erwacht jetzt das Bewußtſein des deut-
ſchen Volkes in voller Kraft, nachdem ſich gezeigt hat, daß der
redlichſte Wille Preußens nicht ausreichte, inneren und außeren
Feinden von Deutſchlands Einheit und Macht gleichzeitig

die Stirn zu bieten. (K. 3.)Frankfurt a. M., d. 8. Juli. Die HH. Richard
und Elihu Burritt ſind bereits ſeit einigen Tagen hier an-
weſend, um als Bevollmächtigte der engliſchen und amerikani-
ſchen Friedensgeſellſchaften die Einleitungen zu dem am 22.
24. Aug. abzuhaltenden Friedenscongreß zu treffen. Von
Seiten der Behörden iſt dazu bereitwillig die Hand geboten
worden zugleich hat ſich ein Ausſchuß hieſiger Einwohner ge
bildet, um für die Annahme der Congreßmitglieder Sorge zu
tragen. Die bewährte Gaſtlichkeit Frankfurts wird ſich auch
hierbei nicht verleugnen. Man ſieht zahlreicher Betheiligung
am Congreſſe nicht blos aus Frankreich, England und den Nie-
derlanden ſondern auch aus Amerika entgegen. Die Sitzungen
ſollen in der Paulskirche gehalten werden, welche in ihrer in-
nern Einrichtung noch ganz das Gepräge eines Parlaments-
hauſes trägt und zahlreich von Fremden beſucht wird. Die
Reiſeluſt ſcheint in dieſem Sommer in dem Maße wieder zu-
zunehmen, in welchem ſie während der bewegten Jahre 1848
und 1849 in Stocken gerathen war. Beſonders zahlreich iſt
der Zuſpruch der Söhne und Töchter Albions, die ſich theils
in den Taunusbädern niederlaſſen, theils der Schweiz und
Jtalien zuwenden.

Der Schwaäbiſche Merkur ſchreibt aus Frankfurt a. M.
vom 7. Juli: Hier erzählte man ſich geſtern, es ſei eine Bot-
ſchaft von Darmſtadt an den nech zu Berlin verweilenden
großherzogl. Geheimrath v. Lepel mit der W.iſung ausgefertigt
worden, den Rücktritt des Großherzogthums Heſſen von
der Union amtlich anzuzeigen. Andererſeits will man wiſſen,
die beiden Heſſen hätten ſich mit Baden und Naſſau zu

einer Staatzngruppe im neuen Bundesſyſtem geeinigt. Gemaß
den desfallſigen Vertragsbeſtimmungen hatten ſich die vier
Staaten gegenſeitig verpflichtet, eine Waffenmacht von zuſam
men 36,000 Mann zur Verfügung in Bereitſchaft zu halten,
um etwaige Verſuche von Ruhe- und Ordnungsſtörungen in
den reſp. Gebieten ſofort zu unterdrücken. Gleich nach Ein
bringung der Ernte ſoll ein großes Luſtlager in der Um
gegend Frankfurts errichtet werden, woran Truppenabtheilun-
gen verſchiedener Bundescontingente theilnehmen wurden. That
ſache iſt, daß bei hieſigen Handwerksleuten Zeltſtangen und
Flaggenſtöcke mit den deutſchen und mehreren bundesſtaatlichen
Farben geſchmückt in Beſtellung gegeben wurden, die im
Verlaufe der nächſten drei bis vier Wochen abgeliefert wer
den ſollen.
Vom Rhein, d. 7. Juli. Die Bundescentralcommiſ

ſion hat ſicherm Vernehmen nach entſchieden, daß die Schäden,
welche an den Werken und dem Bundeseigenthum in der Bun
desfeſtung Raſtatt durch die Aufſtandiſchen und die zu deren
Bekampfung angewendeten Maßnahmen angerichtet worden, der
Bundeskaſſe zur Laſt kommen. Man glaubt, daß nach dieſem
Pracedenz auch die Frage von der Kriegskoſtenentſchädigung,
welche Preußen von der badiſchen Staatskaſſe reklamirt, eine
Löſung erhalten durfte, welche das ohnedem noch ſchwer heim
geſuchte Baden von einer daſſelbe ſonſt faſt erdruckenden Bürde

entheben würde. (D. A. 3.)Stuttgart, d. 7. Juli. Der Staatsgerichtshof
iſt mit ſeinen Arbeiten in Betreff der Anklage des frühern De-
partementschefs des Auswaärtigen, Frhrn. v. Wachter Spittler,
noch nicht mit der Vorfrage uber die Form der Procedur hin
aus, daher keine Ausſicht vorhanden iſt, daß die Haupt und
Schlußverhandlung, welche nach der Verfaſſung öffentlich ſein
muß, vor Ende nächſten Monats ſtattfinden kann. Sicherm
Vernehmen nach wird die neuzuwahlende Landesverſamm-
lung ſchon bis zum 24. Aug. einberufen und das Wahlaus-
eng ſchon in einem der nachſten Regierungsblätter er
cheinen.

München, d. 8. Juli. Das Geſammtſtaatsminiſterium
hat ſich ſchon einigemale über die aus Berlin eingetroffenen
Noten bezuglich des Friedensſchluſſes zwiſchen Preu-
ßen und Dänemark berathen. Man hort, daß ſich daſſelbe
entſchieden fur die Rechte der Herzogthümer ausgeſprochen

hat. (Augsb. Abdz.)Kaſſel, d. 7. Juli. Man ſchreibt der Deutſchen Zei-
tung: Auf der hier zuſammengetretenen Generalconferenz der
Zollvereinsbevollmächtigten ſcheint Sachſen eine von Oeſterreich
ſoufflirte Rolle ſpielen zu wollen. Waährend nämlich von allen
übrigen ſtimmſührenden Staaten die Annahme der vom preußi-
ſchen Handelsminiſter ausgegangenen Vorſchläge, wenn auch
mit einigen Modifikationen, in ſicherer Ausſicht ſteht, will Sach-
ſen von gar keiner Tarifänderung etwas wiſſen, ſondern dringt
auf Jnbetrachtnahme des öſterreichiſchen Zolleinigungsprojekts.
Da der Widerſpruch auch nur Eines Staats die Einführung
der vorgeſchlagenen Tarifaänderungen unmoglich macht, ſo ſteht
demnach zu befürchten, daß die ganze Konferenz reſultatlos
bleiben werde. Daß ſie andererſeits im gegenwärtigen Stadium
der deutſchen Einigungsfrage in der von Sachſen beantragten
Richtung zu keinem Reſultat führen könnte, liegt auf der Hand.

Das Frankf. Journ. ſchreibt: Hr. v. Hiſſenpflug wird
nicht aus dem Miniſterium treten. Eine Verſtandigung zwi-
ſchen ihm und dem Kurfurſten iſt erfolgt. Die Differenzen zwi-
ſchen ihm und dem Kurfürſten bezogen ſich, wie man vernimmt,
vornehmlich auf innere Angelegenh iten. Sie ſollen vollkommen
beigelegt ſein. Was die Greifswalder Angelegenheit betrifft, ſo
wird dieſelbe nicht vor dem erſolgten Ausſpruche der Appella
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tionsJnſtanz in Betracht gezogen werden.

Kriſe nicht verſchuldete.

gehalten. Der Kurfürſt ſoll mir dem etwas lauen Auftreten
Haſſenpflug's in der deutſchen Angelegenheit nicht einverſtanden

geweſen ſein. JKaſſel, d. 8. Juli. Als Antwort auf die kürzlich erlaſ
ſene „„Landesherrliche Verkündigung“ hat der bleibende land-
ſtändiſche Ausſchuß an den Kurfürſten eine Vorſtellung ge-
richtet, der wir folgende Stellen entnehmen

Wer ſich den öffentlichen Geſchäften widmet, muß auch auf den Tadel
gefaßt ſein. Zweierlei ſcheint aber Ew. königl. Hoh. Unzufriedenheit ganz
veſonders erregt zu haben die Haltung, welche die Ständeverſammlung
dem neuernannten Staatsminiſterium gegenüber einnahm, und die Abfer-
gigung der Finanzvorſchläge. Wir durfen ſo wenig das Eine wie das
Andere unerörtert laſſen; in vielfacher Beziehung ſind Ew. königl. Hoh.
falſch berichtet, und da ganz dieſelben Fragen in aller Kürze wieder auf
tauchen können, ſo muß es uns am Herzen liegen, daß Allerhöchſtdieſelben
bei Zeiten den wahren Zuſammenhang erfahren. Die landesherrliche Ver
Kündigung hebt zu wiederholten Malen das Recht des Regenten hervor,
ſeine Miniſter nach freier Entſchließung zu ernennen und zu entlaſſen.
Es iſt das eine unzweideutige Bezugnahme auf eine mit denſelben Wor-
ten ausgedrückte Satzung des Staatsdienſtgeſetzes. Nun bedarf es aber
keiner Auseinanderſetzung, daß nicht das Staatsdienſtgeſetz die Beſtimmung
hat die Rechte des Landesfürſten feſtzuſtellen die erwähnte Satzung hat
vielmehr blos für die Miniſter und Miniſterialvorſtände und zwar die
Bedeutung, daß ſie, wie der Landesherr ſie frei ernennt, ſich auch die Ent-
laſſung nach höchſtdeſſen freier Entſchließung ſich gefallen laſſen müſſen.
Wir ſagen Dies aber nicht, um dem ſich ganz won ſelbſt verſtehenden
Rechte des Landesherrn, ſich ſeine Räthe frei zu wählen im mindeſten
zunahezutreten. Es iſt das ein ethiſches, in der Natur unſerer monar-
chiſchconſtitutionellen Staatsverfaſſung beruhendes Recht, das aber deshalb
auch ethiſch und nach der Natur unſerer Staatsverfaſſung ausgeübt wird.
Den vollkommenſten Ausdruck hat dieſe Grundwahrheit dadurch erhalten,
daß Ew. königl. Hoh. am 11. März 1848 verkündigten: „„Bei der Be
ſetzung aller Miniſterien ſoweit dieſe nicht neuerdings bereits geſchehen,
werden wir darauf Bedacht nehmen, Männer, welche das Vertrauen des
Volks genießen, dazu zu berufen.“ Daß Ew. königl. Hoh. die Abſicht
hatten, dieſem feierlichen Verſprechen auch bei der Ernennung der jetzigen
Miniſter zu genügen unterliegt in unſern Augen keinem Zweifel die
Frage iſt nur, ob ſich Ew. königl. Hoh. darüber nicht im Jrrthum befan-
den daß die Männer, welche die gegenwärtige Verwaltung bilden das
Vertrauen des Volkes beſitzen. Es giebt aber nur Ein legales Organ,
die deshalbige Meinung des Volks zu erfahren und das iſt die Stände-
verſammlung. Die Ständeverſammlung ſprach dem neueingetretenen Mi-
niſterium das Vertrauen ab, nicht nach einer zufälligen Majorität
ſondern einſtimmig bis auf einen Mann. Wir behaupten ſo wenig, als
Dies von der aufgelöſten Ständeverſammlung jemals geſchehen iſt daß
Ew. königl. Hoh. nun die Pflicht gehabt hätten, das Miniſterium zu ent-
laſſen das Miniſterium aber mußte entweder zurücktreten oder die Stän-
deverſammlung auflöſen, und damit Ew. königl. Hoh. Gelegenheit ver
ſchaffen, die Meinung des Landes zu prüfen.

Die „„Landesherrliche Verkündigung rügt an dem Mißtrauensvotum
der Ständeverſammlung, daß ſie erfolgte, ohne auf irgend haltbare
Gründe, geſchweige denn auf Thatſachen ſich zu ſtützen, zu einer Zeit,
wo das Miniſterium noch durch keine Handlung zu irgend einer Mei-
nungsäußerung der Ständeverſammlung über daſſelbe Veranlaſſung gege-
ben habe. Müſſen wir Ew. königl. Hoh. daran erinnern welche unſeli-
gen, endloſen Kämpfe alle Ständeverſammlungen mit dem Manne zu
veſtehen gehabt haben, der damals wie jetzt der eigentliche Lenker der
Staatsverwaltung war? Wer hat ſich mehr als er ein Feind der Volks-
vertretung, ein Deutler der Verfaſſung erwieſen wer anders als er den
vergiftenden Streit angezettelt, welcher den Landesfürſten und das Land
in einer Eigenthumsfrage als Parteien gegenüberſtellte, wer hat die

dee angeregt, daß Ew. königl. Hoh. an die Handlungen Jhres nun in
tt ruhenden Vaters, des Stifters der Verfaſſung nur bei deſſen Leb-

zeiten gebunden wären Und war das nicht der Keim der Kriſe, die
gegen das Ende des Jahres 1847 erſt das Land und dann den Thron
umzuſtürzen drohte? Jſt das nicht derſelbe Mann, der den von Ew.
königl. Hoh. ihm großmüthig und vertrauensvoll angebotene Platz in Jh-
rem Rath in einer Zeit annahm, wo er im Auslande ſich in Anklageſtand
wegen Fälſchung wußte, und deſſen gerichteter Name nun das Anſehen
der Regierung herabwürdigt Auf ſtärkere Gründe iſt noch niemals
einem Miniſterium das Vertrauen abgeſprochen worden. Noch Eines iſt
es was wir Ew. königl. Hoh. nicht hinterhalten möchten. Ew. königl.
Hoh. haben in der „„Landesherrlichen Verkündigung“ die Entlaſſung des

So viel kann mit
Beſtimmtheit verſichert werden, daß ſie die ſo eben beendigte

Ein energiſches Auftreten Kurheſſens
in Frankfurt wird als eine wahrſcheinliche Folge der letzten Kriſe

vorhinnigen Miniſteriums vorzüglich mit dem Verlauf der deutſchen Ver
faſſungsangelegenheit motivirt. Aleerhöchſtdieſelben hätten ſich, ſo heißt
es dort, den auf eine neue Verfaſſung Deutſchlands gerichteten Beſtre
bungen einzig und allein in der zuverſichtlichen Vorausſetzung angeſchloſ
ſen es werde eine die geſammten Staaten des Deutſchen Bundes umſchlie
ßende Verfaſſung Deutſchlands zuſtandekommen da Sie jedoch zu Jhrem
lebhaften Schmerze geſehen, daß der bisher eingehaltene Weg nicht geeig
net war, die erwünſchte, befriedigende und dauernde Einheit Deutſchlands
zu erreichen daß vielmehr auf demſelben eine Gefahr der Zwietracht für
Deutſchland herbeigeführt werde, welche weiter zu fordern Sie Sich nicht
entſchließen könnten, noch jemals entſchließen würden, ſo hätten Sie nach
längerer reiflicher Erwägung das vorhinnige Miniſterium entlaſſen. Es
liegt hierin die unverſchleierte Beſtätigung Deſſen vor wovon die Stän-

Haſſenpflug war ein Syſtemwechſel in der deutſchen Politik. Daß das
Deutſche Reich alle Staaten des Deutſchen Bundes alſo auch die öſter
reichiſchen, umfaſſen ſoll, iſt Etwas, das gegen den Inhalt des Bünd-
niſſes und der erfurter Verfaſſung geradezu verſtößt. Wir ſprechen dar-
über unſer tiefſtes Bedauern aus, halten aber was auch kommen möge

das Recht auf die Union für,zunverloren.
„Wenige Wochen können über den Werth dieſer neuen Politik ent-

ſcheiden einſt wird Kurheſſen erfahren daß es dadurch in keine gün-
ſtigere Lage gekommen iſt als die war, welche den Fürſten die volle
Landeshoheit, dem Lande die Theilnahme an einem hochathmenden
Staatenleben gewährleiſtete. Ew. königl. Hoh. haben den Mund ge-
öffnet, um zu Jhrem Volke zu reden; wir erkennen Das mit größtem
Danke, und entnehmen davon die Zuverſicht, daß Ew. königl. Hoh.
Jhr Ohr nicht verſchließen werden, wenn die Stimme des Volks ant-
wortet. Es wird Das allernächſt durch die Wahlen geſchehen Sie
erhalten dann die Antwort auf die Frage, ob Ew. königl. Hoh. Rath
aus Männern beſteht, welche das Vertrauen des Volkes genießen
und die Bürgſchaften fur ein gutes „Einvernehmen zwiſchen dem Lan-
desherrn und den Unterthanen der Regierung und der Ständever-

ſammlung bieten (D. A. 3.)Dresden, d. 9. Juli. Heute Morgen fand tie Ein-
weihung des Oenkmals ſtatt, welches den im Maikampf ge
fallenen ſächſiſchen und preußiſchen Soldaten errichtet worden.
Die auswärtigen Garniſonen hatten ſich durch Deputationen
an der Feier betheiligt; auch einige preußiſche Gäſte, unter
ihnen dem Vernehmen nach der Graf v. Walterſee, hatten ſich
eingefunden.

Bremen, d. 8. Juli. Nach der Weſerzeitung iſt auch
von Seiten des bremiſchen Senats die Antwort auf die hanno-
verſche Note abgegangen. Auf die oldenburgiſche Note iſt eine
weitere nicht ſehr freundliche Erklärung des hannoverſchen Ka-
binets erfolgt.
Wien, d. 8. Juli. Der öſterreichiſche Korreſpondent ver
ſichert heute vom hohen Pferde herab, daß man in Frank-
furt gegen Preußen noch fur geraume Zeit alle Rückſichten des
Entgegenkommens und der Achtung beobachten werde, und be
merkt bezüglich des Friedensſchluſſes mit Daänemark, daß Preu-
ßen ja dabei den Bund anerkannt habe indem es ihm das
Recht der Kriegsführung in Holſtein überlaſſe!

Der AbendKourier widerſpricht der Nachricht, daß Oeſter-
reich auf die Präſidentſchaft in Frankfurt verzichte. Seitdem
Fürſt Schwarzenberg die öſterreichiſche Politik leite, habe die-
ſelbe keine Veränderung erfahren, und werde auch künfiig die
Rechte Oeſterreichs ungeſchmälert aufrecht erhalten.

Frankreich.
Paris d. 8. Juli. Jn der heutigen Sitzung der Na

tional- Verſammlung ſind die Tribunen zeitig gefüllt, da
das neue Preßgeſetz auf der Tagesordnung ſteht. Bei Eroff-
nung der Sitzung (2 Uhr) wird zuerſt ein Geſetz, eine lokale
Angelegenheit, erledigt, und ein Eredit von 50,000 Franken zu
den Vorbereitungs-Ausgaben für die Concentration, Auswahl
und Verſendung der franzöſiſchen Producte zu der im nächſten
Jahre zu London Statt findenden Ausſtellung mit 562 gegen
18 Stimmen dem Handeis- Miniſterium zur Verfügung geſtellt.
Sodann wird die Discuſſion über das neue Preßgeſetz, und

deverſammlung gleich anfangs ausging die Berufung des Miniſteriums
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durch die Discuſſion heute unmöglich zu machen.

keits- Erklärung das Wort. dner m
mit großem Eifer noch die verfaſſungsmäßige Bedeutung der

Hringlichkeits- Erklaärung geltend, die ſeiner Anſicht nach im

eröffnet.
Emil de Girardin macht eine erfolgloſe Bemuühung, in dem bei

ter Prüfung des vorgeſchlagenen Preßgeſetzes beobachteten Gange
eine Verletzung der Geſchäfts Ordnung nachzuweiſen und da

war zunächſt über die Dringlichkeits-Erklärung,

Der Vor-
itzende, Dupin, gibt Mathieu (Drome) gegen die Dringlich-e b Der Redner macht zum Schluſſe

gegenwärtigen Falle durchaus keine Anwendung findet, und er
re mahnt die Verfammlung zum Feſthalten nicht nur am Buch

ſtaben, ſondern am Geiſte der Verfaſſung. „Den
hinzu, „Sie werden bald genöthigt ſein, Sich in die Verfaſſung
einzuſch.ießen, um Sich zu vertheidigen.

„Denn“, ſetzt er

Man hat zuerſt die
3 Millionen verlangt, man möchte dieſelben gern 10 Jahre be-
halten. Man wird es verlangen. Wenn Sie Sich in die Ver-
faſſung einſchließen, ſo werden Sie unbeſiegbar ſein. Der
Juſtiz Miniſter Rouher beſteht auf der Dringlichkeits- Erklärung
und meint, wenn noch ein Grund dazu fehle, ſo ſei es die
Heftigkeit der Sprache des vorhergehenden Redners. Jules
Favre ſpricht gegen die Dringlichkeits- Erklärung. Die Aufre-
gung der Leidenſchaften durch die Discuſſion könne allen Ge
ſetzen nachgeſagt werden die man daher alle für dringlich er
klären mußte. Sie wollen die Leidenſchaften vermeiden, ruft
er aus, und Sie werden nur die Vernunft und die Mäaßigung
vermeiden.“ Nach einigen Worten von Chaſſeloup Laubat,
Ausſchuß Berichterſtatter, wird über die Dringlichkeits-Erklä
rung namentlich abgeſtimmt. Bei 619 Abſtimmenden (abſolute
Mehrheit 310) ergeben ſich dafür 368, dagegen 251 Stimmen.

Hierauf wird ſofort die Discuſſion über das Preßgeſetz ſelbſt
eröffnet. Madier de Montjau erinnert daran, daß ſonſt ein
Ereigniß von beſonderer Bedeutung abgewartet wurde, um die
Regierung mit neuen Waffen auszurüſten jetzt beobachte man
weniger Zurückhaltung. Ohne den geringſten Grund, bei einer
Wahl, verlange man jetzt ein die Preßfreiheit tödtendes Geſetz.
Madier de Montjau verbreitet ſich hierauf über die einzelnen
Haupt Beſtimmungen des neuen Preß Geſetzes in der vom
Ausſchuſſe vorgeſchlagenen Faſſung Einführung einer Caution
auch für nur mit Unterbrechung erſcheinende periodiſche Schrif
ten, Hinterlegung der Hälfte des Maximums der moglichen
Geldſtrafe bei jeder neuen Anklage wegen Preß- Vergehens,
Einführung des Stempels für Broſchüren, u. ſ. w.). Der
Redner wirft den Urhebern des Geſetzes die Abſicht vor, das
Volk in Finſterniß tauchen zu wollen, und wendet ſich dann zu
den Miniſtern mit den bitteren Worten: „Wenn die glorreiche
Februar Revolution nicht zum Zwecke gehabt haben ſoll, die
Freiheit zu bringen, ſo hat ſie wenigſtens nicht zum Zwecke ge
habt, gewiſſe Miniſter in spe von den unbeſtreitbar überlegenen
Männern zu befreien, die ſie an ihrer Carriere verhinderten.
Wenn wir noch ſo lange fortregiert werden ſollen, ſo führe man
uns lieber jene ehemaligen Miniſter zurück!“ Eine Anſpielung
von Madier de Montjau auf die Stellung der legitimiſtiſchen
Partei zur Regierung und deren geheimen Abſichten veranlaßt
Leon de Laborde, zu erklären, daß ſeine Partei nicht gegen die
Republik conſpirire und ſich zu nichts hergeben werde, was aus
der Republik eine Schein Republik machen koönne, wie ſie auch
niemals die Schein Monarchie gewollt habe. Der JuſtizMi-
niſter Rouher beſteht auf der Nothwendigkeit des neuen Preß-
geſetzes, wie überhaupt der bisher votirten ſtrengen Geſetze im
Intereſſe der Geſellſchaft und nicht der Regierung. Er ſucht
die Unentbehrlichkeit neuer Beſtimmungen aus der Thatſache nachzu
weiſen, daß vom Auguſt 1848 bis zum 1. April 1850 von 119 Verur-
theilungen 66 wegen mangelhafter Caution oder geſetzlicher Lucken un
vollſtreckt geblieben und von 214,400 Francs Geldbußen nur 86,500

Francs eingegangen ſind. Im Laufe ſeiner weiteren Entwickelung
(worin er gelegentlich die jetzige Organiſation des Geſchwornen-
Gerichtes als mangelhaft bezeichnet) proteſtirt er gegen die Glo-
rification der Februar Revolution durch den vorhergehenden
Redner und nennt dieſelbe eine Kataſtrophe Ein unge
heurer Tumult entſteht auf den Banken des Berges. Ungeſtum
und unablaſſig wird verlangt, der Präſident ſolle den Miniſter
zur Ordnung rufen. Der Praſident verſucht umſonſt, den
Sturm zu bemeiſtern. Er wird meiſt nicht gehört. Einmal
hören wir ihn ſagen: „Wenn ich die Abſicht gehabt hätte, den
Miniſtern zur Ordnung zu rufen, ſo würden Sie mich daran
verhindern!“ Endlich laßt der Präſident den Debattenſchluß
ausſprechen, und der Miniſter verlaäßt die Tribune. Allein der
Tumult dauert fort. Emil de Girardin gewinnt mit Mühe
die Tribune und ſpricht unter heftigen Bewegungen. Die
Rechte proteſtirt wüthend. Endlich kommt Girardin zum
Worte: „Jch will erklären, warum ich zur Ordnung gerufen
worden bin. Jch habe erklärt und erklare, daß, wenn ein
Miniſter Louis Napoleon Bonaparte's die Februar Revolution
eine „„„verderbliche Kataſtrophe (Eine Kataſtrophe, eine
Kataſtrophe!), eine „„„Kataſtrophe“““ nennen darf, ohne zur
Ordnung gerufen zu werden, kein Mitglied der Oppoſition mehr
in dieſer Verſammlung ſitzen wird!“ Die Rechte klatſcht iro
niſch Beifall. Der Tumult mit heftigen Wortwechſeln, beſon-
ders um die Miniſterbank herum, dauert dergeſtalt fort, daß
der Präſident den Hut ergreift und fortgeht, womit die Sitzung
factiſch aufgehoben iſt. Noch lange dauern die Zwiegeſprache
auf das heftigſte fort. Um 62/, Uhr iſt endlich der Saal geleert.

Jn einem heute Morgen abgehaltenen Miniſterrathe wurde
beſchloſſen, bei der National- Verſammlung zwei Monate für
die Dauer ihrer Vertagung zu beantragen.

Der Paſcha von Aegypten ſoll ſich geweigert haben Abd
el-Kader in ſeine Staaten aufzunehmen, da er deſſen Jntri-
guen fürchte. Abd-el-Kader, der bekanntlich unwohl iſt, ſoll
nach einem ſüdlichen Lande gebracht werden, da er das fran-
zöſiſche Klima nicht vertragen kann.

Spanien.
Madrid, d. 1. Juli. Es ſcheint eine Verſtändigung

mit Neapel gelungen zu ſein. Man behauptet, daß, in dem
Fall der Graf Montemolino ſich mit einer neapolitaniſchen Prin-
zeſſin verheirathen ſollte, man in dem Contract jeden Ausdruck
entfernen wird, der nur im geringſten auf eine Anerkennung
der Rechte des Grafen ſchließen laſſen konnte. Man glaubt,
daß die freundſchaftlichen Beziehungen zwiſchen der ſpaniſchen
und neapolitaniſchen Regierung nicht geſtort werden da das
neapolitaniſche Kabinet die beruhigendſten Erklärungen gege-
ben hat.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin den 10. Juli.

Zf. Brief. Geld. Zf. Brief. Geld
Pr. freiw. Anl. 5 106 Pomm. Pfndbr. 3 95, 25
St. Schuldſch. 3 865 86 K. u. Nm. do. 3 2
Seeh. Pr. Sch. 104 Schleſiſche do. 3 95Kur r Tier vo re ga 59Schuldverſchr. 3 2 do. l Sel Ligeeeſ, e 1048 Pr. Bk.-A.-Sch. 98

do. do. 3 85 84 h aWſtpr. Pfandbr. 3 90 90 Friedrichsd'or 137 13
Großh. Poſ. do. 4 100 And. Goldm. àdo. do. 3 902 90 5 12511592 WDisconto eOſtpr. Pfandbr. 3



Eiſenbahn Actien.

Stamm- Zf. gf.Actien.Brl. Anh. Lit. Berl. Hambg. 4 100 bz. u. B.
A. B. 4 (91 bz. u. B. do. II. Serie4 98 B.do. Hamb. 486 à 86 bz. u. G. do. Potsd. M. 4 93 bz.
do. St.Star. 4 105 B. do. do. 5 102 bz.
do. Ptsd.M. 4 63 G. B. do. do. Lit. D. 5 100 bz.
Magd.-Hlbſt.! 4 138 B. do. Stettinerj 5 105 G.
do. Leipziger 4 Magd.-Leipz. 4 99 G.
Halle-Thür. 4 (66 B. HalleThür. 4/, 99 bz.Cöln Mind. 3 96 à bz. CölnMind. 4 101 B.do. Aachen 4 (42 B. do. do. 5 103 bz.
Bonn Cöln 5 Rh.v. St. gar. 3Düſſ.-Elberf. 5 80 B. d. 1.Priorität) 4 89 G.
Steel. Vohw.! 4 32 bz. do. St. Pr. 4 75 G.
Nſchl.-Märk. 383 à bz. Düſſ.Elberf.. 4 90 G.
do. Zwgbahn 4 Nſchl.-Märk. 4 95 B.Obſchl. L. A. 39107 bz. do. do. 5 104 B.do. Lit. B. 3 104 bz. do. III. Serie 5 103 B.
Coſel-Oderb. 4 72 G. do. 3wgbahn 4/,
Brsl.-Freib. 4 S Magd.- Witt. 5 99 B.Kr.-Oberſchl, 4 S Oberſchl. 4Berg.-Märk. 4 41 bz. Kr.-Oberſchl. 4 84 G.
Starg. Poſ. 3.83 bz. Coſel-Oderb. 5 100 bz.
BriegNeiſſe 4 Steel.-Vohw. 5 98 B.Mgd.Wittb. 4 59 B. do. II. Serie 5 o
Quitt. B. r c 100 bAach.Maſtr. 4 rg- ar. 5 bz.
Ausl. Act. AusländiFr.-W.Ndb. 4 40*, 41 40 à 41 ſche Stamm
do. Priorit. 5 98i/, B. bz. u. B. Actien.

Prioritäts Kiel-Alt. Sp. 5 942, bz.Actien. Amſt. R. Fl. 4Berl.- Anhalt 4 195 bz. Mcklb. Thlr. fre. 39 B.
Leipzig, den 10. Juli.

Ange Staatspapiere. AngeStaatspapiere. boten. Geſucht. Je rien e Zinſ. geren Geſucht

Königlich ſächſiſche Sächſ. do. do. à 4 (100/,
taats Papiere à Lpz.-Oresd.-Eiſenb.

3 5 im 14 F. P.-Obl. à 3 108von 10090 u. 500 86 Chemn R.Eiſenb.
kleinere S Aal. à 10 4à 42 do. do. v. 500 96 K. pr. St. -Schuld-

do. do. von 500 u. ſcheine à 31/, in
200 à 5 105 pr. Cour. pr. 100do. do. kleinere K. k. öſterreich. Mer

Königl. ſächſ. Land pr. 150 fl. Convrentenbriefe à 3/, à 59lauf. Zinſeno im 14 F. v 103 inv. 1000 u. 500 90 à3 14 F akleinere 427 TAct. d. eh. ſächſ.bair. Pr. Frsd'or à 5
EC. bis Mich. 1855 idem auf 10a 4 ſpäter à 3 And. ausl. Louisd'or

v. 100 86 à 5 nach geringe-Königl. pr. Steuer rem Ausmunztuße
CreditKaſſenſch. à auf 160 123 im 20 fl. F. Conv.Spec. u. Gidv. 1000 u. 500 87 auf 106kleinere idem 10 u. 20 KrLeipz. Stadt Odli auf 100 2gationen à 3 im Actien der W. B. pr.
14 F. St. à 103v. 1000 u. 500 95 Leipz. Bauk Actien
kleinere 2 à 250 pr. 100 157de. do. 4 o Lpz. Dresd. EiſenSächſ. erbl. Pfand bahnAct. à 100briefe à 3/2 0 pr. 100 131von 500 4 30 Sächſ. Schleſ. do.
von 100 u. 25 pr. 106 93,a 4 o en 500 1100 E.-Sitt. do. pr. 100 24
von 100 u. 25 S Magd. Leipz. DivSach lauſ. Pfand Scheine do. pr. 100 l212
h i 86 (Chemn. -Rief. E.A.Sächſ. do, do. à 3 36 à 1004 z. 3. zinslos 23

9

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und preuß. Gelde.)

Berlin den 10. Juli.
Weizen nach Qualität 52 55
Roggen loco 27 29

pr. Juli 275/,, à s t2 Jnli Auguſt a bz., 27 Br. 27 G.
2 Sept Oct. 29 Br. 29 bz., 29 G.

Gerſte, große loco 2123
kleine 17-19

Hafer loco nach Qualität 15 17
Erbſen 27 32
Rüböl loco 107/, à bz., 11 Br. 107/, G.

pr. Juli 10 Br. 107/, bz. 105, G.
li/ Aug. 1011Zug Seht on Vr., 109, 6.

Sept./Oct. 11 bz., Br. u. G.
Oct. Nov. 11 Br. 10 G.

Leinöl loco 11
pr. Juli 11 Br. 11 G.

Mohnöl 13
Palmöl 11
Hanföl 13
Südſee-Thran 12 Br.
Spiritus loco ohne Faß 145 à bz.

Aug. Sept. 14 Br. 14 G.Sept. Oct. 14 Br. 14 bz. u. G.
pr. Frühjahr 1851 142, à f bz., 14 Br., 142, G.

w.

Waſſerſtand der Saale bei Halle.
am 10. Juli Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 4 Zoll.
am 11. Juli Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 4 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg.
am 10. Juli 30 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 10. bis 11. Juli.

Jm Kronprinzen: Hr. Rathmann Jlm a. Oebisfelde. Hr. Offizier
v. Ditfurth a. Erfurt. Hr. Aſſeſſor v. Vietinghoff a. Naumburg.
Hr. Fabritbeſ. Schöttler a. Magdeburg. Hr. Lieut. v. Schlüter a.
Freiburg. Die Hrrn. Kaufi. Kattenbuſch a. Bremen, Graßmann a.
Stendal, Reimann a. Coblenz, Viebiger a. Hamburg.

Stadt Zürich Hr. Gymn.-Lehrer Thielemann a. Merſeburg. Die
Hrru. Kaufl. Stephan a. Mühlhauſen, Schäfermeyer a. Kelbra,
Rühling o. Magdeburg Winkhaus a. Halver, Thaler a. Dettelbach,
Feder d prfort, Stumpf a. Bamberg, Ulrich a. Coblenz, Reimann
a. Dresden.

Goldnen Ring Die Hrru. Kaufl. Marcus a. Paderborn Helling a.
Erbach, Jung u. Hr. Aktuar Kohl a. Leipzig.

Engliſcher Hof: Hr. Kaufm. Hoffmann a. Wien. Hr. Conditor
Krauſe a. Berlin. Hr. Commerzienrath Müller a. Magdeburg. Hr.
Rent. Lehmann a. Stettin.

Goldnen Löwen Die Hrrn. Kaufl. Fohmann u. Wagner a. Kaſſel,
Biebein a. Magdeburg Prager a. Piſchleben. Hr. Apoth. Rem a.
Berlin.

Stadt Hamburg Hr. Rittergutsbeſ. v. Sommern a. Leipzig. Hr.
Rathsherr Fiſcher a. Berlin. Hr. Rent. Meinhardt a. Dresden. Die
Hrrn. Kauft. Jken a. Erfurt, Dehrn a. Stolpe, Biſchoff a. Mainz,

a. Lübeck, Teichmann a. Hamburg, Raßmann a. Getha, Meyer
a. Erfurt.

Goldne Kugel: Hr. Kaufm. Nickel a. Brotterode. Hr. Holzhändler
Franke a. Rudolſtadt. Hr. Cand. theol. Thieme a. Berlin. Mad.
Rinne a. Erfurt. Frau Paſtor Steinhardt a. Schönburg.

Zur Eiſenbahn: Hr. Prem. Lieut. v. Alvensleben a. Randau. Hr-
Baron v. Roſen a. Petersburg. Hr. Rent. Benett a. Paris. Hr.
Aſſeſſor Goldſchmidt a. Celle. Die Hrru. Kaufl. Gehring a. Berlin,
Hempel a. Duren, Beier, Schmidt, Waage u. Voigt a. Erfurt.

Freie Gemeinde.
Sonntag Nachmitt. Punkt 2 Uhr Vortrag.

e
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Bekanntmachungen.
Subhaſtations-Patent.

Nothwendiger Verkauf
Königl. Kreis-Gerichts-Com-

miſſion I. zu Bitterfeld.
Das hierſelbſt in der Topfergaſſe bele

gene, sub Nr. 58 des Hypothekenbuchs
eingetragene, den minorennen Geſchwiſtern
Schulze zugehoöörige Pfahlhaus mit Zube-
hör, abgeſchätzt auf 832 A 22 6
Preuß. Courant, zufolge der nebſt Hypo-

thekenſchein und Bedingungen in der Re-
giſtratur einzuſehenden Taxe, ſoll

am 12. September 1850 Vormittags
10 Uhr

an ordentlicher Gerichtsſtelle ſubhaſtirt
werden.

Bekanntmachung.
Es wird hiermit zur öffentlichen Kennt-

niß gebracht, daß die, der am 29. Mai
1849 verſtorbenen Wittwe, Anna Ro-
ſine Range, geb. Nebert, hier gehoö-
rig geweſene, unter der Firma:

„Friedrich Range“
in dem am alten Markte hier, unter Nr.
493 belegenen Hauſe, betriebene Schnitt-
waarenhandlung, mit Activis und Passivyis,
dem Kaufmann Herrn Karl Wilhelm
Auguſt Gottlob Range fur eigene
Rechnung überlaſſen und die dem Kauf-
mann Herrn Friedrich Wilhelm Auſt
hier behufs Verwaltung der Handlung er-
theilte Prokura zurückgenommen worden iſt.

alle a/S., den 21. Juni 1850.
Königl. Kreisgericht, II. Abtheilung.

Der 3. Vormundſchaftsrichter.
Krukenberg, v. e.

Vom 2ten Bat. (Halle) 27ſten Landw.-
Regiment ſollen

672 Paar alte ausrangirte Stiefeln,
155 Stück alte Montirungen,
60 Muantel,145 neue tuchene Cavallerie-

Jacken,
46 alte Kochgeſchirrſervice,

eine Partie alte Halsbinden,
in verſchiedenen kleinen Partieen, Don-
nerstag am 25. d. Mts. Vorm. 9 Uhr,
im Rathhaushofe hierſelbſt, öffentlich an den
Meiſtbietenden verkauft werden. Sammt-
liche Gegenſtände können von jetzt ab des
Vormittags von 11 12 Uhr in dem
Landwehrzeughauſe daſelbſt beſehen und
bei angemeſſenem Gebot, reſp. einzeln
oder im Ganzen überlaſſen werden.

Halle, den 10. Juli 1850.

Brauerei- Verpachtung.
Die Brauerei des Ritterguts Hohen-

prießnitz bei Eilenburg ſoll unter billi-
gen Bedingungen verpachtet werden.

F. Mertens.

7

Holzverkauf.
Montag den 15. Juli 1850

Vormittags 9 Uhr
ſollen in der Dölauer Haide

18 Klaftern kieferne Brennſcheite,

2 dgl. Knüppel,50 dgl. Scocke,10 Schock dgl. Abraum;
ferner:

eine Partie eichene Stöcke zum Selbſt-
roden,

öffentlich meiſtbietend unter den im Ter-
mine ſelbſt bekannt zu machenden Bedin-
gungen verſteigert werden und wollen ſich
Kaufluſtige zur vorangegebenen Zeit
in der Schenkbude in der Nähe
der Schießſtände in der Dölauer

Haide
einfinden.

Schkeuditz, den 9. Juli 1850.
Königliche Oberförſterei.
Jagd- Verpachtung.

Die der hieſigen Gemeinde gehoörige
Jagd ſoll Sonntag den 21. Juli Nach
mittags um 2 Uhr in hieſiger Schenke auf
6 Jahre meiſtbietend verpachtet werden.

Reinsdorf, den 10. Juli 1850.
Der Gemeindevorſtand.

Erbtheilungshalber beabſichtigen wir,
das uns gehoörige hieſelbſt belegene Oekono
miegut mit Hufe Stadtacker in ſehr
guter Lage, ſchönen und großen Wirth-
ſchafts und Wohngebaäuden, welche im
beſten baulichen Stande ſind, ingieichen
einen daran ſtoßenden großen Obſt und
Gemuüſegarten, welches alles ſich zu einer
großen Oekonomie, ſo wie zur Anlage ei-
ner Zucker oder anderen Fabrik oder zu
einem andern ein geringes Kapital erfor
derlichen Geſchäfte beſonders eignet, und
ſich jetzt gut verzinſet, zu verkaufen, und
haben hierzu einen Termin auf
den 19. Juli 1850 Vormittags 10 Uhr

in dem Gute ſelbſt angeſetzt, wozu Kauf-
luſtige eingeladen werden.

Nähere Auskunft hierüber erfährt man
perſönlich und auf portofreie Anfragen im
Gute ſelbſt, oder bei dem Gaſtwirth Herrn
Hellmich zu Gerbſtedt.

Merſeburg, Vorſtadt Altenburg,
den 5. Juni 1850.
Die Hellmich' ſchen Erben.

Für Auswanderer,
welche entſchloſſen ſind, nach Amerika
überzuſiedeln, empfiehlt ſich zur Vermit-
telung und giebt gern unentgeldlich jede
zu wuünſchende Auskunft der bevollmach-
tigte Agent des Handlungshauſes v. But-
tel Stiſſer in Bremen

G. Spiegel,
Taubengaſſe Nr. 1775.

Halle, im Juli 1850.

Mühlen- Verkauf.
Eine ausgezeichnete Waſſermühle mit 2

forſchen Mahlgängen, 14 Fuß Gefaälle,
aushaltendem Waſſer und guter Mahllage
in hieſiger Gegend, ganz neuen Gebau-
den (Zins und Lehen iſt abgelöſt), 95
Morgen Feld und Wieſen, kann auch mit
16 Morgen bei der Muühle, mit der Haälf
te Anzahlung, durch den Commiſſiona r
Ruppert in Schafſtädt ſogleich ver
kauft werden.

Ein ſchönes Landgut mit 60 Acker ſe
parirtem Feld und Wieſen, vollſtändigem
Jnventarium und ſchöner Ernte, 2 Stun
den von Leipzig, wunſcht der Beſitzer
aus freier Hand zu verkaufen und bittet
daher reelle Käufer, ihre Adreſſen unter
der Chiffre F. W. poste restante Leipzig
franco niederzulegen.

Eine ſtille ſolide Perſon, in geſetzten
Jahren wunſcht ſofort unter beſcheidenen
Anſprüchen eine Stelle als Wirthſchafterin
bei einem einzelnen Herrn oder bei einer
Dame. Sie ſieht aber mehr auf gute
Behandlung als hohen Lohn.

Nähere Nachricht ertheilt Mad. Kupfer
in Merſeburg.

Freiwilliger Guts- Verkauf. Ein
in der Nähe von Merſeburg gelegenes, im
beſten baulichen Zuſtande befindliches zwei-
ſtöckiges Wohnhaus mit Scheune Seiten
gebäuden und faſt neuem Tanzſaal wozu
jetzt die Gemeindeſchenke gehörig iſt Fa
milienverhaltniſſen halber nebſt 30 Mor-
gen gutem Felde, 2 Morgen Wieſe, eini
gen Gemeindetheilen und Landern und mit
der diesjährigen ſehr gut ſtehenden
Ernte, ſo wie ſämmtlichem Jnventa-
rium, Vieh und dergl. mehr, ehe
möglichſt billig zu verkaufen und mit der
Hälfte Anzahlung ſofort zu übernehmen.
Alles Nähere ſagt der Auct. Commiſſar
Rindfleiſch in Merſeburg, Alten-
burg Nr. 785.

Hausverkauf. Jn einer ſehr leb-
haften Kreisſtadt von circa 6000 Einwoh-
nern iſt ein Haus, worin ſeit 33 Jahren
ein flottes Material und Tabacks- Ge
ſchaft gemacht wird, billig zu verkaufen.
Die Herren Gebr. Prööpper in Halle
werden die Güte haben, auf frank. Briefe
Näheres mitzutheilen.

Für Oelmühlen.
Zur Lieferung von Oelmuühlenſteinen,

nach allen Dimenſionen, aus dem weitbe-
ruühmten, ſehr feſten Velpker Sandſtein,
empfiehlt ſich unter der Verſicherung mög

W

lichſt billigſter Preisſtellung.
Friedrich Wilhelm Jlm,

in Oebisfelde.
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ration verſehene Paſſagier-Dampfſchiff

Mercu
Das neue, als tüchtig, ſchnellfahrend und bequem ſich bewahrt habende, mit einer guten Reſtau-

r

fährt im Juli und Auguſt
von Stettin nach Swinemünde: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, 1 Uhr Mittags;
von Swinemünde nach Stettin: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, 7 Uhr Morgens;
von Stettin nach Putbus auf Rügen: Dienstag und Freitag, 1 Uhr Mittags;
von Swinemünde nach Putbus: Mittwoch und Sonnabend, 5i Uhr Morgens;
von Putbus nach Swinemünde retour: Mittwoch und Sonntag, 2 Uhr Nachmittags

u den bekannten Fahr- Preiſen.
Paſſagier-Gepack iſt frei.

TWaetz
Billets werden am Bord des Schiffes geloſt.

C Comp. in Stettin
Beachtenswerth!

Wie und wo man für 8 Thaler Preußiſch Courant in Beſitz einer baaren
Summe von ungefähr

Zweimalhundert taulend Thalern
gelangen kann, darüber ertheilt das unterzeichnete CommiſſionsBüreau unent-

Das Büreau wird auf desfallſige, bis ſpaäteſtens den
15. Juli d. J. bei ihm eingehende frankirte Anfragen prompte Antwort ertheilen,
und erklart hiermit ausdrücklich, daß, außer dem daran zu wendenden geringen Porto
von Seiten des Anfragenden, für die vom Commiſſions Bureau zu ertheilende nä-

geldlich nähere Auskunft.

here Auskunft Niemand irgend etwas zu entrichten hat.
Lübeck, Juni 1850. Commillions-Hüreau,

Petri- Kirchhof Nr. 308 in Lübeck.

Depot Alsleben.
Jch zeige hiermit ergebenſt an, daß ich am heutigen Tage Herrn Albert

Bertram in Alsleben die alleinige Niederlage der ſogenannten
Goldbergerschen K. K. privilegirten und Königl. Preuß.
und Königl. Bairiſch eonceſſionirten

Cgalvano- electrischen

RBeEEBSatismiis- IKetten
für dortigen Platz übergeben habe, und daß dieſelben von ihm zu den feſtgeſtellten
Fabrikspreiſen, à 1 ſtärkere à 1 15 und ſchwächere Sorte à 15
zu beziehen ſind.

Berlin, d. 4. Juli 1850. J. T. Goldberger,
Chemiker, Fabrikant und Privilegiums-Jnhaber.

Jn Bezug auf vorſtehende Anzeige verfehle ich nicht, dem verehrten Publikum
die ſtets ſo bewährten Goldberger' ſchen Rheumatismus-
Ketten. zur gütigen Benutzung zu empfehlen.

Als leben d/S., den 8. Juli 1850. Albert Bertfram-
Engliſche CholeraLeibbinden

empfiehlt

S

e
T
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C. d. Pohlmaunn ſern or,
Brüderſtraße Nr. 226.

Ein ordentliches, in der Küche erfahr-
nes Mädchen findet ſogleich einen Dienſt

21 Fuß gute Pumpenroöhren und ein
eiſernes Pumpenzeug liegt zum Verkauf

Zwei anderthalbjahrige Bullen ſind zu
verkaufen bei Chriſtian Hentze in Zö
beritz bei Zorbig.

Bad Lauchſtädt.
Sonntag den 14. und den folgenden

Sonntag, als den 21. Juli, ladet auf
den Wunſch mehrerer Herren Oekonomen
in der Umgegend von Lauchſtädt zum
Saatmarkt ein. Von Nachmittags 3 Uhr
an Concert und nach dem Theater Ball

im Curſaale. G. Kuff.
Sonntag den 14. d. Mts. ladet zum

Scheibenſchießen (mit Flinten) und Wurſt-
feſt ergebenſt ein

G. Schnabel in Lettin.
Zum Sternſchießen in Trotha,

auf verlängerten Stand, Sonntag den
14. Juli früh 5 Uhr, ladet ergebenſt ein

W. Preis.
Sonnabend, Abends 7 Uhr,

Liedertafel
auf der Weintraube.

(Anſtatt der Früh-Liedertafel.)
Der Vorſtand.

v

ne

FamilienNachrichten.
e e Verlobungs- Anzeige.

Wilhelmine Engelhardt,
Guſtav Poppe.

Artern, den Juli 1850.
bl. I.

Todes- Anzeige.
Heute Vormittag 11 Uhr entriß mir

der Tod meine gute Frau, Caroline ge-
borne Starcke. Dieſe Anzeige widmet
allen Verwandten und Freunden

der Königliche Forſter
Nehrkorn.

Ramſin bei Bitterfeld,
kleine Ulrichsſtraße Nr. 1005. kleine Ulrichsſtraße Nr. 1005.

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.

ma eS en

den 10. Juli 1850.
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Beilage zu Nr.

d

159 des Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Freitag, den 12. Juli 1850.

Deutſchland.
Berlin, d. 10. Juli. Die hauptſächlicheren Verhand

lungen des proviſoriſchen FürſtenKollegiums in deſſen Sitzung
vom 5. Juli ergeben ſich aus nachſtehendem Auszug aus dem
Pro okoll:

Der von dem Königlich preußiſchen mit dem Koöniglich dä-
niſchen Bevollmachtigten am 2. Juli e. abgeſchloſſene Friedens-
Traktat, ſo wie das zwiſchen Preußen und Dänemark über die
unächſt zu treffenden Maßregeln feſtgeſtellte Protokoll, wird

von dem Vorſitzenden den Mitgliedern des proviſoriſchen Für-
ſten Kollegiums vorläufig und vertraulich mitgetheilt, unter dem
Zufügen, daß nach desfallſiger Eröffnung des Koöniglich preußi
ſchen Miniſters der auswärtigen Angelegenheiten, der Traktat
unverzüglich den deutſchen Regierungen von dem Königlich preu
ßiſchen Gouvernement zur Adhäſton und Ratifikation werde
vorgelegt werden. Nach einer vertraulichen näheren Darlegung
der zwiſchen Wien und Berlin in Beziehung auf die fernere
Geſtaltung des Jnterims bisher gepflogenen Verhandlungen legt
der Vorſitzende dem proviſoriſchen Furſten- Kollegium das fol-
gende Schreiben vor:

„„Es iſt dem proviſoriſchen Fürſten-Kollegium bekannt daß die Hoff
nungen welche die Königliche Regierung und ihre Verbündeten auf das
durch die Sendung ihrer Bevollmächtigten nach Frankfurt bethätigte Ent
gegenkommen geſetzt haben, bis jetzt unerfüllt geblieben ſind. Die Ver-
ſuche, welche die letzteren gemacht haben den Kaiſerl. öſterreichiſchen Be
vollmächtigten und die Vertreter der übrigen Regierungen zu einer Bera-
thung in freien Konferenzen zu bewegen, ſind vergeblich geblieben. Die
vorlaufige, auf die erſte vertrauliche Communication erfolgte Weigerung
des Grafen von Thun, ſolche Konferenzen durch die Aufnahme der von
uns nach Maßgabe des Erlaſſes an den Königl. Geſandten in Wien vom
16. Mai zu ſtellenden Vorbehalte möglich zu machen iſt dem Fürſten
Kollegium mitgetheilt worden und das Verfahren deſſelben iſt, wie dieſer
erſt vor einigen Tagen unſeren Bevollmächtigten angezeigt hat, auf die
damals vorbehaltene Einholung näherer Jnſtruction von Wien von dem
Kaiſerl. Kabinet vollkommen gebilligt worden. Jnzwiſchen hatte ſich, wie
dem proviſoriſchen Fürſten Kollegium ebenfalls nicht unbekannt geblieben,
eine Ausſicht auf eine Verſtändigung zunächſt über ein neu zu errichtendes
Jnterim ergeben, welche die Königliche Regierung durch vertrauliche Be
ſprechungen ihres Geſandten in Wien mit dem Kaiſerl. Miniſter Praäſi-
denten zu verfolgen für ihre Pflicht erachten mußte. Zu unſerem lebhaf-
ten Bedauern haben die letzteren zu keinem annehmbaren Reſultat gefuührt,
indem das Kaiſerl. Kabinet für jedes Abkommen über ein Jnterim die
von uns nicht zuzugebende Bedingung feſthielt, daß mit dem Jnterim eine
Suspenſion aller auf die Union bezuüglichen Beſtimmungen eintrete. Die
Königl. Regierung ſieht ſich daher in der Lage, dieſe Beſprechungen fallen
zu laſſen und hat ihren Geſandten am Kaiſerl. Hofe demgemäß inſtruirt.
Sie will aber damit die Hoffnung auf eine dennoch zu erreichende Eini-
gung der deutſchen Regierungen nicht aufgeben und hält einen offenen
Austauſch der gegenſeitigen Anſichten über die definitive Geſtaltung der
deutſchen Bundes Verfaſſung fur eben ſo wünſchenswerth, als durch die
Bundespflicht geboten. Sie hat ſich demnach entſchloſſen, an das Kaiſerl.
Kabinet nunmehr das Verlangen zu richten, die Verhandlungen über das
Definitivum des weiteren Bundes unverzüglich zu beginnen, und dazu
eine Form zu wählen, welche von beiden Seiten als zulaſſig anerkannt
werden müſſe. Es würden nämlich die betreffenden Eröffnungen von der
Kaiſerl. öſterreichiſchen und den mit ihr übereinſtimmenden oder ſich ihr
anſchließenden Regierungen an ſammtliche Genoſſen des deutſchen Bundes
ergehen, denen es, ih er Seibſtſtändigkeit und Unabhängigkeit gemäß,
überlaſſen bliebe, in welcher Weiſe ſie dieſelben mit ihren näheren Ver-
bündeten in mehr oder weniger gemeinſame Berathung ziehen wollien.
Um jeder mißverſtändlichen Auffaſſung ihrer Stellung vorzubeugen wird
die Königl. Regierung hierbei ausdrücklich die Erklärung wiederholen, daß
Preußen, geſtutzt auf die einfache rechtliche Erwägung daß das Plenum
des Bundes ſich nur auf Cniſcheidung des Bundesrathes und zur Abſtim-
mung über die in dieſem vorbereiteten Beſchluſſe bilden könne, daß dieſe
Vorbedingung aber in dem gegenwärtigen Falle weder erfullt, noch zu er
fulen, und daß die im Jahre 1848 vollzogene Aufhebung des SDundes
tgges eine eben ſo ſehr rechtliche als faktiſch beſtehende Thatſache ſei, auf
die Eigenſchaft der frankfurter Konferenzen als Bundes Plenar-Verſamm-
lung nicht eingehen könne und daher etwaige von den daſelbſt verſamneel-
ten Vertretern einiger Regierungen gefaßte oder zu faſſende Bundes
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Beſchlüſſe““ als rechtlich und faktiſch wirkungslos erachten müſſe. Die
desfalls an den Königl. Geſandten in Wien ergangene Jnſtruction werde
ich mich im Stande ſehen, durch Ew. Hochwohlgeboren dem proviſoriſchen
FürſtenKollegium allernächſtens vollſtändig vorlegen zu laſſen. Jndem
die Königl. Regierung ihren Verbünderen von dieſem ihren Entſchluſſe
Kenntniß giebt, richtet ſie an dieſelben das Erſuchen entſprechende Er
klärungen in Wien abgeben laſſen zu wollen. Jch erſuche Ew. Hochwohl
geboren, dieſe Aufforderung im Namen der Königlichen Regierung an das
proviſoriſche FürſtenKollegium gelangen zu laſſen und die Bitte um eine
baldige Entſchließung zuzufügen. Wir glauben eine ſolche um ſo mehr
hoffen zu dürfen, als wir mit dieſen Entſchlüſſen uns ganz auf dem Bo
den der auf dem hieſigen Fürſten Kongreſſe getroffenen Vereinbarungen
befinden, und uns überzeugt halten daß die unirten Regierungen in un
ſerem Verfahren die aufrichtige Abſicht erkennen werden den Wünſchen
unſerer Verbündeten zu entſprechen und in voller Uebereinſtimmung mit
ihnen zu handeln. Berlin, den 4. Juli 1850. von Schleinitz An
den Vertreter der Königlichen Regierung und Vorſitzenden im proviſori-
ſchen Fürſten Kollegium, Herrn v. Sydow, Hochwohlgeboren.

Das proviſoriſche Fürſten Kollegium beſchließt: Daß der
Jnhalt des vorſtehenden Schreibens durch die Bevollmächtigten
der in dem Kollegium vertretenen Regierungen unverzüglich zur
Kenntniß dieſer Regierungen gebracht und deren baldige Ent-
ſchließung auf das darin an ſie gerichtete Erſuchen gebeten wer
den ſoll.

Der Vorſitzende legt dem proviſoriſchen Fürſten Kollegium
das folgende Schreiben vor:

Das Herannahen des 15. Juli als des Termins, bis zu welchem hin
die Dauer des gegenwärtigen Proviſoriums der Union in der vierten
Sitzung des Kongreſſes am 14. Mai d. J. feſtgeſtellt worden iſt, macht
es notihwendig, den ebenfalls dort angenommenen Beſtimmungen
gemäß, die Frage zu entſcheiden, ob das Proviſorium in der Weiſe, wie
es bis jetzt ins Leben getreten, oder aber in einer anderen Geſtalt zu ver
längern, oder daſſelbe nunmehr ins Definitivum hinüberzuführen ſei Die
Königl. Regierung hält es für ihre Pflicht, den unirten Regierungen ihre
Anſicht dahin auszuſprechen, daß die Einführung des Definitivums unter
den jetzigen Umſtänden noch nicht möglich ſei. Dieſe Anſicht wird keiner
weitläuftigen Motivirung bedürfen. Sie begründet ſich auf die einfache
Erwägung, daß die Verhältniſſe ſich ſeit dem Mai d. J. nicht ſo weſent
lich und durchgreifend geändert haben, daß dieſelben Gründe, welche da
mals für die- Einführung des Proviſoriums ſprachen, nicht noch jetzt maß
gebend ſein ſollten. Weder die Beziehungen der durch den Vertrag vom
26. Mai v. J. verbundenen Regierungen zu einander noch die Vorberei-
tungen zu der Reorganiſation des weiteren deutſchen Bundes ſind zu dem
jenigen Punkte der Klarheit und gegenſeitigen Verſtändigung gediehen,
welcher es räthlich und möglich machen würde die von der Mehrzahl der
verbündeten Regierungen mit Preußen als rechtlich beſtehend anerkannten
Grundlagen zur faktiſchen Ausführung und vollſtändigen, definitiven Ent-
wicklung zu bringen. Auch hat ſich in der bisherigen Erfahrung keine
Veranlaſſung herausgeſtellt, das beſtehende Proviſorium für dem gegen
wärtigen Bedürfniß der Union ungenügend zu erachten. Vielmehr hat ſich
die Thätigkeit des proviſoriſchen Fürſten Kollegiums namentlich in der
vorbereitenden Berathung wichtiger Geſetze, wie die Königl. Regierung
mit lebhafter Befriedigung anerkennt als eine höchſt erfreuliche und für
die inneren Verhaltniſſe der Union förderliche gezeigt. Es iſt daher auch
kein Grund vorhanden auf eine Modification der gegenwärtigen Geſtalt
des Proviſoriums Rückſicht zu nehmen und die Königl. Regierung hält
es daher für angemeſſen, ihren hohen Verbündeten eine einfache Ver
längerung des jetzigen Proviſoriums vorzuſchlagen. Sie
erachtet es aber, aus denſelben Gründen welche ſie damals leiteten für
nothwendig, dieſer Verlängerung eine beſtimmte Gränze zu ſtellen, und
ſie ſchlägt daher, nach reiflicher Berückſichtigung aller Umſtände, dafür den
Termin von drei Monaten vor. Am Schluß deſſelben würde dieſelbe
Erwägung, wie für den gegenwärtigen Fall durch den Kongreß vorher
geſehen, einzutreten haben es darf aber die Heffnung ausgeſprochen wer
den, daß bei einem in dieſer Ausdehnung geſtellten Termine inzwiſchen die
Verhältniſſe ſich werden ſo weit aufgeklart haben, daß die verbündeten Re
gierungen ſich zu einem gemeinſamen Entſchluſſe vereinigen können. Ew.
Hochwohlgeboren wollen dieſe Vorſchläge der Königlichen Regierung dem
proviſoriſchen FürſtenKollegium vorlegen. Jch füge nur noch die Bemer
kung hinzu, daß bei der Berathung und Beſchlußfaſſung über dieſe Vor
ſchlage auf das Reſultat der Abſtimmung über dieſen Punkt in der vier-
ten Sitzung des Kongreſſes vom 11. Mai d. J. wird Rückſicht zu nehmen
ſein, wonach die Mehrzahl der dabei betheiligten Regierungen ſich dafür
erklärt hatte, innerhalb des Fürſten-Kollegiums ihre Entſchließungen gel
tend zu machen, während es den Regierungen der Minorität, als in die
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ſem Zalle durch die Majorität nicht gebunden erachtet, unbenommen blieb,
auf unmittelbaren Entſchließungen zu beharren. Jedenfalls wollen Ew.
Hechwohlgeboren die Mitglieder des Fürſten-Kollegiums erſuchen, die Vor
ſchläge der Königlichen Regierung zur Kenntniß ihrer hohen Kommitten-
ten zu bringen und ſich baldgefälligſt die betreffenden Jnſtruktionen zu er-
bitten. Berlin, den 4. Juli 1850. v. Schleinitz An den Vertreter
der Königl. Regierung und Vorſitzenden im proviſoriſchen Fürſten Kolle-
giums c. 2c., Herrn von Sydow Hochwohlgeboren.

Der Vorſitzende fügt dem Jnhalte dieſes Schreibens eine
erlaäuternde Mittheilung bei. Das proviſoriſche Fürſten Kolle-
gium beſchließt: Die Mitglieder des proviſoriſchen Fürſten Kol-
legiums werden die in dem vorſtehend mitgetheilten Schreiben
des Koöniglich preußiſchen Miniſters der auswärtigen Angelegen-
heiten hinſichtlich der Verlängerung des jetzigen Proviſoriums
gemachten Vorſchläge der Koöniglich preußiſchen Regierung den
durch ſie vertretenen hohen Regierungen unverzüglich zur Kennt-
niß bringen und, ſo viel an ihnen, die baldgefälligen Entſchlie-
ßungen dieſer Regierungen, wo möglich innerhalb der nachſten
acht Tage, zu bewirken bemüht ſein.

Es erfolgt die in der zweiten Sitzung des proviſoriſchen
Fürſten Kollegiums vorbehaltene Ergänzung des Verfaſſungs-
Ausſchuſſes um ein dritts Mitglied. Als drittes Mitglied des
Verfaſſungs- Ausſchuſſes iſt Geheimer Legations-Rath von Sy-
dow gewahlt.

Berlin, d. 10. Juli. Jn Betreff der Verhältniſſe zu
Wien erfährt die Conſt. Correſp. daß das dortige Miniſterium
über die durch Graf Bernſtorff überbrachte Antwort Preußens
auf die letzten öſterreichiſchen Vorſchläge ſowohl unter ſich, als
mit den Geſandten der Staaten des münchener Entwurfs und
Hannovers in Berathung getreten ſei. Die Antwort Preußens
lautet im Weſentlichen dahin daß man auf eine Suspenſion
der Union nicht eingehen konne, überhaupt die Unterhandlungen
wegen eines neuen Jnterims als geſcheitert anſehen müſſe, da-
gegen bereit ſei, mit Oeſterreich und deſſen Anhange in Frank-
furt auf der Baſis freier Berathung und volliger Gleichberech-
tigung aller Theilnehmer in Unterhandlungen zu treten, um
bezüglich des weiteren Bundes zu einem Definitivum zu gelan-
gen. Sollte hierauf ſeitens des wiener Kabinets nicht eingegan-
gen werden, ſo wird Preußen die Unterhandlungen in Frank-
furt abbrechen, ſeine Bevollmächtigten von dort abberufen und
auch die übrigen Mitglieder der Union zu einem gleichen Ver-
fahren auffordern.

Jm Juſtizminiſterium iſt der Entwurf eines Geſetzes über
das Recht der Eltern zur Beſtimmung wegen des Religionsun-
terrichts der Kinder ausgearbeitet. Derſelbe beſtimmt im We-
ſentlichen, daß bis zum zurückgelegten 14. Lebensjahre des Kin-
des der eheliche Vater, und nach deſſen Tode die Mutter, bei
unehelichen Kindern die Mutter allein das Recht jener Beſtim-
mung habe und daſſelbe weder durch Vertrag noch ſonſt aufge-
hoben oder beſchränkt werden kounne. Nach dem Tode der El-
tern geht dieſes Recht auf das Vormundſchaftsgericht oder den
Familienrath, nach Anhörung des Vormundes über und ſoll
die Erziehung in dem Glaubensbekenntniß des Vaters als Re
gel gelten. Bei Scheidungen bleibt das Beſtimmungsrecht dem
ſchuldloſen Theile, bei anderen Ausſchließungen des Erziehungs-
rechts der Vormundſchaftsbehörde. Nach dem 14. Lebensjahre
hängt das Glaubensbekenntniß von der freien Selbſtbeſtimmung
des Kindes ab.

Se. Königliche Hoheit der Prinz von Preußen traf geſtern
bald nach 8 Uhr von Köln in Potsdam ein. Hochſtderſelbe
wird dem Vernehmen nach nur wenige Tage auf Schloß Ba
belsberg verweilen und dann nach Baden Baden abgehen.

Hannover, d. 9. Juli. Jn der zweiten Kammer iſt
die Regierungsvorlage über die inlandiſche Poſttaxe endgültig
angenommen. Die Entlaſſung des Oberſtlieutenant von Wiſſel,

der von der holſteiniſchen Statthalterſchaft berufen iſt, eine hohe
Stellung in der dortigen Armee einzunehmen, iſt amtlich be
kannt gemacht. Man ſchließt hieraus auf die Bereitwilligkeit
unſerer Regierung die Sache der Herzogthümer zu unterſtützen,
und es beſtehen ſelbſt Vermuthungen wonach dieſelbe dem ab-
geſchloſſenen Frieden nicht beitreten würde! Jm ganzen Kö-
nigreiche ſind die Reſerven bis zum 30ſten Jahre incl. einberu-
fen worden.

Dem Correſpondenz Büreau“ wird verſichert daß
Hannover die Ratifikation des däniſchen Friedens gleichfalls ge
nehmigen werde.
hatten in dieſer Angelegenheit vorläufige vertrauliche Mitthei-
lungen und Berathungen namentlich zwiſchen den Hoöfen von
Hannover und Munchen ſtattgefunden. Seitens Hannover ſol-
len auch Verhandlungen mit Oldenburg über dieſen Punkt ſtatt-
gehabt haben. Bei den Vorſchlägen in Betreff des hannover-
ſchen Principats an der Elbe und der dieſerhalb an Oldenburg
ergangenen Aufforderung, iſt für den Fall eines Anſchluſſes
Oldenburgs an Hannover vertraulich bemerkt worden, wie in
einem ſolchen Falle Hannover in den ſchleswigſchen Angelegen-
heiten mehr hervortreten und die Anſprüche des Prinzen Frie-
drich Peter von Oldenburg ſeiner Zeit unterſtützen wurde.
Herr Stüve perſönlich ſoll gegen den Frieden mit Dänemark ſein.

Kiel, d. 9. Juli. Aus der „Freya“ erſieht der „Flens-
burger Correſpondent“, daß die Landesverwaltung ſämmtlichen
Obrigkeiten davon Anzeige gemacht, daß eine Abtheilung der
ruſſiſchen Flotte an der ſchieswigſchen Oſtküſte Station neh-
men wird, und ihnen zugleich auflegt, dafür Sorge zu tragen,
daß dieſer Eskadre, deren Chefs, Offizieren und Mannſchaft
alles mögliche Wohlwollen und alle Unterſtützung erwieſen, na
menilich dadurch, daß ſie von tauglichen und flinken Lootſen
bedient werde. „Wir nehmen dies auf, ſagt der Correſp.,
weil die Bekanntmachung dieſes Schreibens der Landesverwal-
tung hier in Flensburg noch nicht erfolgt iſt, doch halten wir
uns davon überzeugt, daß Flensburgs wohlgeſinnte Burger-

mögliche Unterſtützung angedeihen laſſen werde. Unſer Magiſtrat
würde ſicherlich lieber alle Seezeichen wegnehmen laſſen, als
den ruſſiſchen Orlogsſchiffen Lootſen ſenden. Aber er muß in
den ſauren Apfel beißen.“ Aus dem Norden Schleswigs
ſind Nachrichten eingetroffen, wonach es feſtſteht, daß die Dä-
nen nächſtens in das Herzogthum einrücken. Nach einigen Mit-
theilungen wären ſie bereits in Holm gelandet. Man will zu-
gleich wiſſen, daß die däniſche Armee von Alſen und Jütland
nach Flensburg vorrücken und verſöhnliche Proklamationen vor-
anſchicken werde, ſowohl an die ſchleswig-holſteinſche Armee,
als an die Bewohner.

Aus Holſtein, d. 9. Juli. Man weiß mit Beſtimmt-
heit, daß die Großmächte eine Warnung an Dänemark gerichtet
haben, es nicht zu einer blutigen Entſcheidung kommen zu
laſſen. Auch die Statthalterſchaft hat ihre ſo oft bewieſene
Friedensl ebe wiederum durch ihre neueſte Proklamation bethätigt.
Ob dieſes Alles von Erfolg ſein wird? Bei der Stellung, in
welcher das daniſche Miniſterium zu einem der nähern Bezeich
nung nicht bedurfenden Theile der Kopenhagener Bevölkerung
ſteht, fürchten wir nein.

Altona, d. 10. Juli. Der „Altonaer Mercur“ enthält
zwei Rundſchreiben der Regierung an die Behörden der Herzog-
thumer. Jn dem erſteren werden die Obrigkeiten in den an den
Kuüſten und Flüſſen der Herzogthümer belegenen Orten aufge
fordert, die Handel und Schifffahrt treibenden Bewohner der
gedachten Orte hiervon in Kenntniß zu ſetzen, damit ſie, ſoweit
thunlich, rechtzeitig ihre auf der See befindlichen Schiffe und
deren Ladungen in Sicherheit bringen können. Jn dem zweiten
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werden die Polizeibehörden ermahnt, auf die in großer Anzahl
anweſenden verdächtigen Ausländer zu achten.

Frankreich.
Paris, d. 9. Juli. Jn der heutigen Sitzung hat die

Legislative den erſten Theil des erſten Artikels vom Preßgeſetze.:
die Cautionsbeſtimmung, angenommen.

Die geſammte Oppoſition, über 200 Abgeordnete, prote-
ſtiren gegen eine Aeußerung des Juſtizminiſters, welche derſelbe

über die Februarrevolution gethan.
Dupin verweigert die Annahme der von Eremieux einge-

reichten Proteſtation.

Vermiſchtes.
Am 7. Juli Nachmittags iſt in Paris ein Luftſchif

fer, Namens Lepoitevin, im Beiſein einer unzahligen Menſchen-
menge vom Marsfelde auf einem geſattelten Pferde, das an ſei-
nem Ballon aufgehaängt war, in die Luft geſtiegen. Das Pferd
ſchien im Augenblick des Abſchiednehmens von der Erde ſehr
aufgeregt und ſchlug mit ſeinen Hufen den Boden, worauf es
ſtind, auf. Allein kaum war der Ballon in der Luft, ſo ver-
hielt ſich das Pferd vollkommen ruhig und ließ die Beine wie
gelähmt herunterhangen. Bald ſah man den Luftſchiffer ſein
Pferd verlaſſen und eine Strickleiter hinaufſteigen, um den über-
fluſſigen Ballaſt herunter zu werfen, dann wieder gewandt her-
abſteigen und ſich auf ſein Pferd ſetzen. Das Wetter war ſo
ſtuürmiſch, daß er bald nach Oſten hinter den Wolken verſchwand.
Seitdem hat man noch keine Nachricht von im. Nach-
ſchrift vom 8. Juli Nachmittags: Der Luſtſchiffer Lepoitevin
iſt geſtern Abends glücklich zu Griſi im Seine und Marne-
Departement zu Boden gekommen und auf ſeinem Pferde wohl
behalten nach Paris zurückgekehrt.

Die Zeitungen erwähnten jüngſt eines in Paris leben-
den Jnvaliden, welcher bereits das hohe Alter von 120 Jahren
erreicht hat. Die deutſche Reform giebt folgende nähere Mit-
theilungen über denſelben. Gedachter Jnvalide heißt Johann
Kolombeski, iſt geboren zu Oſtrowo den 1. März 1730, trat
in einem Alter von 44 Jahren 1774 als Freiwilliger in fran-
zöſiſche Militärdienſte und wurde im Jahre 1790 in dem Alter
von 60 Jahren Korporal Er machte alle Feldzüge der Revo-
lution und des Kaiſerreichs mit, kam 1814 verwundet in das
Hoſpital von Poitiers, wurde am 11. October deſſelben Jahres

in die Compagnie der Unteroffiziere zur Dispoſition, und im
Jahre 1846 in die 5. Kompagnie der Veteranenunteroffiziere
aufgenommen. Am 17. Mai 1850 erhielt er durch ein Dekret

des Kriegsminiſters eine Penſion und die Zulaſſung in das Ho-

trairs, die in das
von nun an in die Reihe der Offiziere treten, um dadurch die
hohe Achtung anzudeuten, die man ihrem hohen Alter, ſo wie
ihren dem Staate erwieſenen Dienſten ſchuldig ſei.

tel der Jnvaliden. Kolombeski that 75jährige Kriegsdienſte
und hat 29 Campagnen mitgemacht. Gegenwartig erfreut er
ſich noch einer guten Geſundheit, iſt ziemlich kräftig und hat
das Anſehen von einem 70- bis 80fährigen Greiſe. Auf einer
Reiſe nach Dreux wurde er einmal dem damaligen Könige Louis
Philippe vorgeſtellt, der ihm ſeine eigene Decoration auf die
Bruſt heftete. Der Gouverneur der Jnvaliden hatte befohlen,
den Ankoömmling ihm ſogleich vorzuſtellen. Da der alte Sol
dat, ermüdet von der Reiſe, ſich zu ſchwach dazu fand, ſo be
ſuchte jener ihn bald darauf an deſſen Bette und richtete freund-
liche Worte an ihn. Bei dieſer Gelegen'eit erließ der Gouver-
neur einen Tagesbefehl, demzufolge künftig hundertjährige Mili-

Hotel der Jnvaliden aufgenommen werden,

Am Schluſſe des Monats April 1850 belief ſich die
Zahl der Einwohner Berlins auf 406,973 Seelen.

Landwirthſchaftliche und gewerbliche
Oſcy hat gerſech cuigkeiten.

an hat verſucht, die Elektrizität auch auf die Landwirthſchaft
anzuwenden. Der engl. Naturforſcher Dr. Feſter bediente ſich
der Vorrichtung. Er ſtellte Stangen auf und befeſtigte daran Drähte,
die er auf einen Theil ſeines Gerſtenfeldes leitete. Die Saat auf die
ſem Felde ward bald dunkelgrün, wuchs ſchnell und üppig und lieferte
bei der Erndte 33 Scheffel Gerſte vom preuß. Morgen während er
ohne dieſe Vorrichtung nur 14 Scheffel erndete!! Die Aehren der
Er hen ſun hre ſollen zahlreicher und größer, die Körner ſchwerer

geweſen ſein. tEin Andrer elektriſirte ein offenes Gurkenbeet mit einer Leydener
Flaſche und ſoll in 37 Tagen Gurken von 5 Zoll Länge erzielt haben.

Roſt in Amerika erzog Kartoffeln von 7 Zoll VOurchmeſſer auf
folgende Art. Er ſteckte die Kartoffeln am 6. März 1844; quer über
die Reihen legte er an einem Ende ein 5 Fuß langes und 14 Zoll
breites Kupferblatt, und auf der andern Seite, 200 Fuß davon ent
fernt, ein Zinkbiatt von gleichem Verhaltniß in die Erde, die mit der
Breite aufrecht gelegten Metallblätter wurden durch einen Draht ver-
bunden und ſo eine galvaniſche Batterie gebildet. Bereits am 2. Juli
hatten die Kartoffeln Knollen von 2 Zoll Durchmeſſer die im an
dern Felde gezogenen waren nur ein Taubenei groß. Fortgeſetzte
Tarher, im Großen und Kleinen haben die günſtigſten Reſultate

ergeben. hlZur Beſchleunigung der Reife des Mais ſchlägt ein Erfahre
ner Folgendes vor: „„Wenn man eine ſpätreifende Art Mais gepflanzt
hat oder wenn der Same etwas zu ſpät ausgelegt worden iſt, kann
man das Reifen und das Trocknen der Körner dadurch beſchieunigen,
daß man die Stengel nahe an der Erde abſchneidet, ohne ſie abzu
köpfen, wenn die weiblichen Blüthenorgane durch ihre Farbe anzeigen,
daß die Befruchtung ſtatt gefunden hat. Der Saft, welcher im Sten
gel ſich befindet, iſt ausreichend, um die Reife der Kolben zu bewirken,
wenn auch die Körner noch nicht in der Milch ſind. Es iſt jedoch
nothwendig, daß die Stengel von den Wurzeln abgeſchnitten werden,
ehe ſie ein Froſt, wenn auch nur von 3 Grad getroffen hat, weil da
durch der Saft ſtockt und für die Vegetation unbrauchbar wird; wenn
jedoch die ſchon abgeſchnittenen Stengel ein leichter Froſt trifft, ſo
ſchadet derſelbe dem Reifen der Kolben nicht. Die abgeſchnittenen
Stengel werden aufrecht geſtellt, in kleine Haufen mit 3 Strohſeilen
umbunden. Daß die Kolden ihre Reife erlangt haben, erkennt man
daran daß der untere Theil des Stengels zuſammengedreht keine
Feuchtigkeit mehr zeigt. Sodann ſchreitet man zur Erndte. Die Blät
ter geben, weil die Stengel grün abgzebracht ſind, ein treffliches
Winterfutter.
Kartoffeln, an Stäben oder Stecken das Kraut kefeſtigt, haben

einen überaus reichen Ertrag gegeben. Das Kraut ſoll eine Höhe von
14 Fuß erreicht haben.

Feucht eingebrachte Getreidegarben ſollen ſich beſſer halten, wenn
die Garben aufgerichtet übereinander ſtehen, als wenn ſie wie ge
wöhnlich übereinander gelegt werden. Bekannt iſt, daß aufrecht ſte
hende Reiswellen ſich im Freien lange gut erhalten, während die lie
genden bald verderben und nach längerer Zeit vermodern.

Um Zwerg-Aepfelbäume zu einem reichen Fruchtanſatze zu bringen,
wird das Stutzen Mitte Auguſt empfohlen. Es beſteht darin daß
man von der Mitte bis gegen Ende des Monats von jedem während
des Sommers gewachſenen Reiſe 3 4 Zoll abſchneidet. Später im
Herbſt oder Frühjahr ſchneidet man noch zwei Drittel oder die Hälfte
der geſtutzten Reiſer weg, ſo daß ſie nur noch eine Länge von 4 6
Zoll behalten. Dies Verfahren bewirkt, daß der Saft des Baumes
nicht darauf verwendet wird, überlange Reiſer zu treiben. Durch das
Abbrechen der Sommertriebe wird der Saft im Aufſteigen gehindert
und gezwungen ſeitwaärts zu gehen, wo er den Augen in den untern
Blattwinkeln zugeführt wird, welche bei ungeſtutzten Reiſern ſchlafend
oder unentwickelt bleiben. Hier ſammelt er ſich und wird zur Bildung
von Fruchtungen oder von kurzen Sommertrieben verwendet, welche
zuletzt zu Fruchtſpießen werden. Stutzte man früher als im Auguſt,
ſo würden die Seitenaugen nur Holztriebe machen.

Ein Franzoſe hat einen Doſen Barometer erfunden welcher weder
Glasröhre noch Queckſilber hat und einen ganz kleinen Raum ein
nimmt, ſo daß man, wenn die Doſe auf dem Tiſche ſteht, jederzeit
ſehen kann was für Wetter iſt.

Man hat neuerlich an den Birminghamer Waſſerwerken in Eng
land Proben mit Röhren von Gutta-Percha angeſtellt; die Röhren
hatten einen Durchmeſſer von Zoll, eine Dicke von ſie hiel
ten einen Druck von 337 Pfund auf den Quadratzoll (22 Atmoſpharen
aus, ohne zu zerreißen.

Jn Neapel und Madrid wird die Milch nicht wie bei uns auf den
Markt gebracht, ſondern man treibt die Kühe und Ziegen in die Stadt
und melkt ſie vor jedem Hauſe nach Bedarf.



Bekanntmachungen.
Miſſionsanzeige.

Der Miſſionshülfsverein in
der alten Grafſchaft Mansfeld
edenkt, ſo Gott will, ſein erſtesdiesgähriges Miſſionsfeſt Mitt-

woch den 17. d. M. Nachmittags
2 Uhr in der Kirche zu Mül-
lerdorf zu feiern.

Jagd- Verpachtung.
Die Jagd in der Feldmark Beider-

ſee ſoll am Sonntag den 21. Juli Mit-
tags 1 Uhr in dem Gaſthofe zu Bei-
derſee auf 6 Jahre meiſtbietend verpach
tet werden.

Die Jagd auf der Feldflur Alberſtedt
ſoll den 17. Juli Vormittags 9 Uhr im
Gaſthofe daſelbſt verpachtet werden.

Die Ortsbehörde.

Hausverkauf.
Wir beabſichtigen unſer am alten Markt

und Meoritzkirchhof- Ecke belegenes Haus
Nr. 625 zu verkaufen. Die Erben.

Große Ulrichsſtraße Nr. 24 iſt die obere
Etage zu vermiethen und vom 1. October
ab zu beziehen. Näheres iſt daſelbſt eine
Treppe hoch zu erfragen.

Ein ehrliches, fleißiges und reinliches
Dienſtmädchen findet ſofort einen Dienſt
in Nr. 1435.

h ne

Gründlichen Unterricht im Pianoforte-
ſpiel ertheilt der Muſiklehrer Apel,

kl. Ulrichsſtraße Nr. 1005.

NB. Das Honorar beträgt (bei 2 Stun-
den wochentlich) in meiner Wohnung viertel-
jährlich 3. außerhalb derſelben 4

Ein ordentlicher Knecht, der ſich durch
gute Atteſte ausweiſen kann, findet ſo-
gleich einen Dienſt in der Poſthalterei zu
Delitzſch.

Es iſt am Sonntag auf der Straße
zwiſchen Merſeburg und Schkopau
ein Sack mit verſchiedenen Effekten und
Kleidungsſtucken verloren gegangen der
ehrliche Finder wird gebeten, ſelbigen ge
gen 1 Belohnung an mich abzugeben.

Teichmann in Halle,
Weingärten Nr. 1878.

h re genh

2

12

I MinneBeſitzer der Mühlen zu Böllberg,
finden ſich veranlaßt zu erklären:

„daß ſie auch in dieſem Jahre Oel Saaten u. ſ. w. in jeder Quantität zu
„den laufenden Markt-Preiſen kaufen, Beſtellungen mit Proben ſowohl in Halle
„wie in Böllberg entgegennehmen und den Handel abſchließen.“

Den Verbreitern von verlääumderiſchen Nachrichten, die unſern Geſchaften und
unſerm Credit Schaden zufügen ſollen, die Mahnung: ſich vorzuſehen, daß ſie dem
ſtrafenden Richter nicht verfallen!

Der Thüringisch-Sächsische Geschicht- und Alterthumsverein
hält seine Monatsversammlung morgen, Sonnabend den 13. Juli Abends um 8 Uhbr,
im Residenzgebände. Der Vereins-Secretair Dr. J. Zacher.

Erfurter Schuhwaaren,
aus der Fabrik des Herrn F. Büchner, empfing neue Sendung Jean Dinges.

Bei A. W. Hayn in Berlin iſt erſchienen und daſelbſt,
Buchhandlungen zu haben, in Halle in G. Knapps Sort.-Buchh.
(Schroedel Simon), in Cönnern bei A. Loſſier:

4 2 7Das Jagdpolizei- Geſetz
vom 7. Maärz 1850.

Mit Bemerkungen und ſpezieller Berückſichtigung der wiederhergeſtellten
Schonzeiten für die Mark,

von S. Peck. Taſchenformat. Jn Umſchlag geh. 71
Die Broſchüre enthält außer verſchiedenen Belehrungen und Bemerkungen, die

Schonzeit für jedes jagdbare Thier und die auf Wilddiebſtahl ſtehenden Strafen, und
ſind ſowohl die Schonzeiten wie die Wilddiebſtahlsſtrafen noch in 2 Tabellen über-
ſichtlich zuſammengeſtellt, deren Format mit den in Berlin ausgegebenen
Jagd ſcheinen üübereinſtimmt.

Die von dem Herrn Medicinalrath Dr.
Niemann in der Magdeburger Zeitung
vom 7. Juli als Schutzmittel gegen
die Cholera empfohlene Natron-hy-
drat- Seife hat erhalten und empfiehlt
beſtens Carl Haring,

Neunhäuſer Nr. 200.

Ein Eſel und eine milchende Eſtlin ſte-
hen zu verkaufen auf der Steingutfabrik
bei Cönnern. C. F. Harniſch.

Zum Kirſchfeſte, Sonntag
den 11. Juli, ladet zum Concert und
Ball ergebenſt ein
Wehde auf dem hohen Petersberg.

Ein Landgut mit 1383 Morg. Feld

Zwei fette Schweine ſtehen zu verkau-
fen auf dem Graſewege Nr. 843.

Zum Sternſchießen in Dieskau,
Sonntag den 14. Juli, ladet freundlichſt
ein der Gaſtwirth Oehmiſch.

Freitag von 4 Uhr an großes
Militair- Concert von dem Muſik
corps des 19. Jnfanterie- Regiments in
der Weintraube. Entree für Her-
ren à Perſon 2 für Damen ä Per
ſon 1

Buchbinder, Muſſkdirector.

Tivoli Theater.
Freitag den 12. Juli: Dritte Gaſtdarſtel

ſoll ſchleunigſt verkauſt werden. Näheres
durch den Sekr. Kleiſt in Halle, alter
Markt Nr. 547.

6000, 3500, 1500, 1000, 800, 500
u. 200 ſind auszuleihen durch den Se-
kretair Kleiſt, alter Markt Nr. 547.

lung des Fräul. Winter vom Koönigl.
Heftheater i Zum erſten
Male: Der Nechnungsrath und

Sebauerſche Buchdruckerei in Halle.

ſo wie in allen

a e

ſeine Töchter, Original-Kuſtſpicl
in 3 Akten.

Marie Fräul. Winter.
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